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Im Übrigen gelten ergänzend die Bedingungen

       der Hamburger Getreideschlussscheine
       der Hamburger Futtermittelschlussscheine
       der sogen. Berliner Vereinbarungen
       (Deutsche Kartoffelgeschäftsbedingungen 1956)

NotizenNotizen



1.  Geltungsbereich und Änderung 
     dieser Geschäftsbedingungen

1.1 Für alle Verträge der Genossenschaft mit Vertragspartnern 
(Unternehmer und Verbraucher) im Rahmen des Waren- und 
Dienstleistungsgeschäfts, auch für zukünftige, sind – falls keine 
abweichenden Sonderbedingungen vereinbart worden sind – 
ausschließlich die nachstehenden Bedingungen maßgebend. Die 
Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt die Gültigkeit der 
Übrigen nicht. Das Gleiche gilt, wenn einzelne Bedingungen nicht 
Vertragsbestandteil werden.

1.2 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem 
Vertragspartner in Textform bekannt gegeben. Sie gelten als 
genehmigt,  wenn der Vertragspartner nicht in Textform 
Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die Genossenschaft bei 
der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Vertragspartner muss 
den Widerspruch innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe der 
Änderungen an die Genossenschaft absenden.   

Wenn Verträge mit Unternehmern vorbehaltlich schriftlicher oder 
fernschriftlicher Bestätigung abgeschlossen werden, ist der Inhalt 
des Bestätigungsschreibens der Genossenschaft maßgebend, 
sofern der Empfänger nicht unverzüglich widerspricht. 

Von der Genossenschaft erstellte Abrechnungen sind vom 
Unternehmer unverzüglich auf ihre Richtigkeit, insbesondere im 
Hinblick auf den ausgewiesenen Umsatzsteuersatz, zu überprüfen. 
Beanstandungen oder der Ausweis eines unrichtigen 
Umsatzsteuersatzes sind der Genossenschaft binnen 14 Tagen ab 
Zugang der Abrechnung schriftlich mitzuteilen. Sollte die 
Genossenschaft binnen der 14tägigen Frist keine Mitteilung des 
Unternehmers erhalten, ist der von der Genossenschaft 
ausgewiesene Umsatzsteuersatz maßgeblich. Bei Verletzung der 
Mitteilungspflicht ist der Unternehmer der Genossenschaft nach den 
gesetzlichen Vorschriften zum Schadenersatz verpflichtet.

4.1 Falls nichts anderes vereinbart ist, hat die Zahlung bei 
Lieferungen und Leistungen der Genossenschaft ohne jeden Abzug 
unverzüglich nach Rechnungserhalt zu erfolgen. Bei Lieferung bzw. 
Leistung auf Ziel wird das Zahlungsziel nach dem Rechnungsdatum 
berechnet. 

4.2 Zahlung durch Wechsel ist nur bei ausdrücklicher 
Vereinbarung gestattet und gilt auch dann nur erfüllungshalber. 

4.3 Diskontspesen und Einzugsspesen gehen zu Lasten des 
Käufers; sie sind sofort fällig. 

4.4 Bei Zahlung durch Scheck gilt nicht der Zugang des Schecks 
bei der Genossenschaft, sondern erst seine endgültige Einlösung als 
Zahlung. 

4.5 Der Vertragspartner der Genossenschaft kann nur mit solchen 
Gegenansprüchen aufrechnen, die von der Genossenschaft nicht 
bestritten werden oder rechtskräftig festgestellt sind. Der 
Vertragspartner der Genossenschaft kann ein Zurückhaltungsrecht, 
das nicht auf demselben rechtlichen Verhältnis beruht, nicht 
ausüben.

5.1 Alle aus der Geschäftsverbindung entstehenden 
gegenseitigen Forderungen können, soweit dies gesondert 
vereinbart wird, in ein Kontokorrentkonto eingestellt werden, für das 
die Bestimmungen der §§ 355 ff. HGB gelten. Für die 
Geschäftsverbindungen mit Landwirten gilt das Kontokorrent als 
vereinbart. 

5.2 Auf dem Kontokorrentkonto werden die einzelnen 
Schuldsalden mit mindestens 5 % über dem jeweiligen am Sitz der 
Genossenschaft banküblichen Sollzinssatz  für Kontokorrentkredite 
an Privatkunden verzinst.

5.3 Die Genossenschaft erteilt mindestens einmal jährlich eine 
Saldenmitteilung, die als Rechnungsabschluss gilt. Der Saldo gilt als 
anerkannt, wenn der Kontoinhaber nicht innerhalb von sechs 
Wochen seit Zugang Einwendungen erhebt. Die Genossenschaft 
wird bei Übersendung des Rechnungsabschlusses hierauf besonders 
hinweisen. Gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, ist die 
Genossenschaft berechtigt, den Preis nach billigem Ermessen 
festzusetzen.

2.  Vertragsabschluss

3.  Kontrolle der Abrechnung

5.  Kontokorrent

4.  Zahlung

7.  Haftung

7.1 Schadensersatzansprüche des Vertragspartners, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, 
sind ausgeschlossen. 

7.2 Dies gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, 
insbesondere in Fällen
- der Arglist, des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit
- der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
- der Übernahme einer Garantie, z.B. für das Vorhandensein einer 
Eigenschaft
- der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder
- der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

7.3 Schadenersatzansprüche wegen  fahrlässiger Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten sind auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden beschränkt.

7.4 Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Genossenschaft.

7.5 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Vertragspartners ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden.

Die Genossenschaft haftet für Mängelansprüche, ausgenommen in 
den Fällen der §§ 309 Nr. 7 Buchst. a und b, 438 Abs. 1 Nr. 2 und 
634a Abs. 1 Nr. 2 BGB ein Jahr. Für Verbraucher gilt diese Frist nur 
beim Verkauf gebrauchter, beweglicher Sachen. Gegenüber 
Unternehmern ist die Haftung für Mängelansprüche bei gebrauchten 
Sachen, außer in den Fällen des § 309 Nr. 7 Buchst. a und b BGB, 
ausgeschlossen. Die Genossenschaft haftet gegenüber 
Unternehmern nur für öffentliche Äußerungen, insbesondere 
Werbung, die sie zu eigenen Zwecken eingesetzt oder ausdrücklich 
in den Vertrag einbezogen hat.

9.1 Die Geschäftsräume der Genossenschaft sind für beide Teile 
Erfüllungsort, wenn der Kunde Kaufmann ist, oder es sich bei ihm um 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet.

9.2 Ist der Kunde Kaufmann oder handelt es sich bei ihm um eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, so kann die Genossenschaft am 
Gerichtsstand des Erfüllungsortes klagen und nur an diesem 
Gerichtsstand verklagt werden.

9.3 Das am Erfüllungsort geltende Recht ist maßgebend für alle 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden, der Unternehmer ist, 
und der Genossenschaft, und zwar auch dann, wenn der Rechtsstreit 
im Ausland geführt wird. 

Für Lieferungen der Genossenschaft gelten zusätzlich die 
Regelungen der Ziffern 10 bis 14.

10.1 Die Genossenschaft ist berechtigt, auch Teillieferungen zu 
erbringen, wenn dies für den Vertragspartner zumutbar ist. Ist 
Lieferung auf Abruf vereinbart, so hat der Vertragspartner innerhalb 
angemessener Frist abzurufen. 

10.2 Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, behördliche 
Maßnahmen ,  Be t r i e b s s t i l l e gung ,  S t r e i k ,  e x t r eme  
Witterungsverhältnisse (z.B. Sturm, Hagel, Trockenheit, Hoch- oder 
Niedrigwasser)  oder ähnliche Umstände – auch bei Lieferanten der 
Genossenschaft – unmöglich oder übermäßig erschwert, so wird die 
Genossenschaft für die Dauer der Behinderung und deren 
Nachwirkung von der Lieferpflicht frei. Dies berechtigt die 
Genossenschaft auch, vom Vertrag zurückzutreten, wenn und 
soweit ihr ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar ist. Im 
Falle der Nichtbelieferung oder ungenügenden Belieferung der 
Genossenschaft seitens ihrer Vorlieferanten ist die Genossenschaft 
von ihren Lieferungsverpflichtungen gegenüber Unternehmern ganz 
oder teilweise entbunden. Dies gilt nur dann, wenn sie die 
erforderlichen Vorkehrungen zur Beschaffung der von ihr zu 
liefernden Ware getroffen hat und ihre Vorlieferanten sorgfältig 
ausgewählt hat. Sie verpflichtet sich, in diesem Fall ihre Ansprüche 
gegen den Lieferanten auf Verlangen an den Unternehmer 
abzutreten. In diesem Fall bleibt der Unternehmer zur 
Gegenleistung nach Maßgabe von § 326 Abs. 3 BGB verpflichtet. Die 
Genossenschaft wird den Unternehmer über den Eintritt der o.g. 
Ereignisse und die Nichtverfügbarkeit unverzüglich unterrichten und 
im Falle des Rücktritts die Gegenleistungen des Unternehmers 
unverzüglich erstatten. 

8.  Mängelansprüche

9.  Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

10.  Lieferung

6.  Preisfestsetzung
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10.3 Transportkostenerhöhungen, Tarifänderungen, Eis-, Hoch- 
oder Niedrigwasserzuschläge können von der Genossenschaft dem 
Kaufpreis zugeschlagen werden, wenn die Lieferung später als vier 
Monate nach Vertragsabschluss erfolgt.

10.4 Bei Versand an einen Unternehmer trägt dieser die Gefahr; 
dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung und im Streckengeschäft.

10.5 Eine mit dem Unternehmer vereinbarte Anlieferung setzt eine 
mit schwerem Lastzug befahrbare und von der Witterung 
unbeeinträchtigte Anfuhrstraße bzw. Lieferstelle voraus. Verlässt 
das Lieferfahrzeug auf Weisung des Unternehmers die befahrbare  
Anfuhrstraße, so haftet dieser für auftretende Schäden. Kosten, die 
durch die Unbefahrbarkeit der Anfuhrstraße oder Lieferstelle 
entstehen, trägt der Unternehmer in seiner Eigenschaft als Käufer. 
Ist bei Anlieferung die Lieferstelle nicht besetzt, so dass der 
Empfang der Lieferung nicht quittiert werden kann, wird Zeitpunkt 
und Ort der Lieferung durch Unterzeichnung des Lieferscheins vom 
Fahrer dokumentiert.

Die Ware wird in handelsüblicher Weise auf Kosten des 
Unternehmers verpackt. Leihverpackungen sind vom 
Vertragspartner unverzüglich zu entleeren und in einwandfreiem 
Zustand zurückzugeben – vom Unternehmer frachtfrei. Sie dürfen 
nicht mit anderen Waren gefüllt oder anderweitig verwendet 
werden.

12.1 Rügen wegen offensichtlich mangelhafter oder offensichtlich 
abweichender Beschaffenheit der Ware oder wegen Lieferung einer 
offensichtlich anderen Ware als der bestellten können vom 
Unternehmer nur  unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer 
Woche nach Empfang der Ware bzw. nachdem der Mangel 
offensichtlich wurde, geltend gemacht werden.

12.2 Bei verbrauchbaren Sachen berechtigen Mängelrügen den 
Unternehmer nur zur Herabsetzung des Kaufpreises. Bei anderen als 
verbrauchbaren Sachen berechtigen Mängelrügen den Unternehmer 
nur zum Verlangen auf Nacherfüllung; soweit eine solche in 
angemessener Zeit nicht erreicht werden kann oder aufgrund der 
Beschaffenheit der Ware unmöglich ist, hat der Unternehmer 
wahlweise ein Recht zum Rücktritt oder zur Herabsetzung des 
Kaufpreises. Die Regelungen des § 478 BGB bleiben unberührt. 

12.3 Der Unternehmer muss die Ware sofort nach Eingang auf 
Sachmängel, z.B. Menge, Qualität, Beschaffenheit prüfen und ist 
verpflichtet, offensichtliche Mängel auf der Empfangsquittung zu 
vermerken. Im Übrigen gilt im Verhältnis zu Unternehmern § 377 
HGB. Beschädigungen auf dem Transport berechtigen der 
Genossenschaft gegenüber nicht zur Annahmeverweigerung.

13.1 Der Kaufpreis wird sofort fällig, wenn der Vertragspartner die 
Zahlung des Kaufpreises endgültig verweigert. Dieselbe Rechtsfolge 
tritt ein, wenn der Vertragspartner bei vereinbarten Ratenzahlungen 
mit einem eine Rate übersteigenden Betrag in Verzug ist und wenn 
der rückständige Betrag mindestens 10 % des gesamten 
Kaufpreises ausmacht. Die Genossenschaft kann im Falle der 
endgültigen Verweigerung der Zahlung des Kaufpreises auch ohne 
Setzung einer Nachfrist die Erfüllung des Kaufvertrages ablehnen 
und Ersatz aller entstandenen Kosten, Auslagen sowie 
Entschädigung für Wertminderung verlangen.
13.2 Bei Annahmeverzug des Vertragspartners kann die 
Genossenschaft die Ware auf Kosten und Gefahr des 
Vertragspartners bei sich oder einem Dritten lagern oder in 
geeigneter Weise auf Rechnung des Vertragspartners verwerten, 
ohne dass es hierzu einer Ankündigung bedarf. 

13.3 Die Genossenschaft kann die sofortige Bezahlung aller 
Forderungen verlangen und Lieferungen von Vorauszahlung oder 
Leistung einer Sicherheit abhängig machen, wenn eine wesentliche 
Verschlechterung der Vermögens- oder Einkommensverhältnisse 
des Vertragspartners oder bei ihm eine erhebliche 
Vermögensgefährdung eintritt.

14.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des 
Kaufpreises Eigentum der Genossenschaft. Gegenüber 
Unternehmern gilt dies auch für alle Forderungen, die die 
Genossenschaft aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Unternehmer gegen diesen hat oder künftig erwirbt. Die 
Genossenschaft ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des 
Vertragspartners, insbesondere wenn der Vertragspartner mit der 
Zahlung in Verzug ist, nach angemessener Fristsetzung vom Vertrag 
zurückzutreten. 

11.  Verpackung

14.2 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren untrennbar 
vermischt, vermengt oder verbunden, so erlangt die 
Genossenschaft Miteigentum an der einheitlichen Sache zu einem 
Anteil, der dem Wert ihrer Vorbehaltsware im Verhältnis zu dem 
Wert der mit dieser vermischten Ware im Zeitpunkt der 
Vermischung, Vermengung oder Verbindung entspricht. 

14.3 Durch Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt die 
Genossenschaft das Eigentum an der neuen Sache;  der 
Vertragspartner verwahrt diese für die Genossenschaft. 

14.4 Der Vertragspartner hat die der Genossenschaft gehörenden 
Waren auf deren Verlangen in angemessenem Umfang gegen die 
üblichen Risiken auf seine Kosten zu versichern und ihr die 
Versicherungsansprüche abzutreten. Die Genossenschaft ist auch 
berechtigt, die Versicherungsprämien zu Lasten des 
Vertragspartners zu leisten. 

14.5 Der Unternehmer ist zur Weiterveräußerung der Ware, auch 
der durch Vermischung, Vermengung, Verbindung, Verarbeitung 
oder Bearbeitung hergestellten Ware, nur im Rahmen seines 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt. Zu anderen 
Verfügungen über diese Ware, insbesondere zur Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung, ist er nicht befugt. 

14.6 Der Unternehmer tritt sämtliche Forderungen aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder der aus dieser durch 
Be- oder Verarbeitung hergestellten Ware schon jetzt an die 
Genossenschaft ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an 
die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der 
Vorbehaltsware entstehen. Von den Forderungen aus der 
Veräußerung von Waren, an denen die Genossenschaft durch 
Vermischung, Vermengung oder Verbindung Miteigentum erworben 
hat, tritt der Unternehmer schon jetzt einen erstrangigen Teilbetrag, 
der dem Miteigentumsanteil der Genossenschaft an den 
veräußerten Waren entspricht, an die Genossenschaft ab. Veräußert 
der Unternehmer Waren, die im Eigentum oder Miteigentum der 
Genossenschaften stehen, zusammen mit anderen nicht der 
Genossenschaft gehörenden Waren zu einem Gesamtpreis, so tritt 
der Unternehmer schon jetzt einen dem Anteil der Vorbehaltsware 
entsprechenden erstrangigen Teilbetrag dieser Gesamtforderung an 
die Genossenschaft ab.

14.7 Der Unternehmer ist zur Einziehung der abgetretenen 
Forderungen aus dem Weiterverkauf ermächtigt. Die 
Genossenschaft kann diese Einzugsermächtigung jederzeit 
widerrufen, wenn der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht nachkommt, Zahlungsverzug besteht, Insolvenzantrag 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung oder Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen Dritter vorliegen. Er hat der Genossenschaft auf 
Verlangen die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu 
benennen, diesen die Abtretung anzuzeigen oder der 
Genossenschaft die Abtretungsanzeigen auszuhändigen. Solange 
der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, wird 
die Genossenschaft die Abtretung nicht offen legen. Übersteigt der 
realisierbare Wert der für die Genossenschaft bestehenden 
Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 
10 %, so ist die Genossenschaft auf Verlangen des Unternehmers 
insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach ihrer Wahl verpflichtet.

14.  Eigentumsvorbehalt
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12.  Mängelrügen

13.  Leistungsstörungen



1.  Geltungsbereich und Änderung 
     dieser Geschäftsbedingungen

1.1 Die nachstehenden Einkaufsbedingungen gelten – soweit 
abweichende Bedingungen nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt 
bzw. vereinbart worden sind - ausschließlich für alle 
Rechtsgeschäfte - auch für künftige -  zwischen dem Anlieferer und 
der Genossenschaft. Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen 
berührt die Gültigkeit der Übrigen nicht. Das Gleiche gilt, wenn 
einzelne Bedingungen nicht Vertragsbestandteil werden. 

1.2 Änderungen dieser Einkaufsbedingungen werden dem 
Anlieferer in Textform bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, 
wenn der Anlieferer nicht in Textform Widerspruch erhebt. Auf diese 
Folge wird ihn die Genossenschaft bei der Bekanntgabe besonders 
hinweisen. Der Anlieferer muss den Widerspruch innerhalb von 6 
Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an die Genossenschaft 
absenden. 

Wenn Verträge mit Unternehmern vorbehaltlich schriftlicher oder 
fernschriftlicher Bestätigung abgeschlossen werden, ist der Inhalt 
des Bestätigungsschreibens der Genossenschaft maßgebend, 
sofern der Empfänger nicht unverzüglich widerspricht. Auf diese 
Folge wird die Genossenschaft in dem Bestätigungsschreiben 
gegenüber Verbrauchern besonders hinweisen.

3.1 Die Genossenschaft verwertet das angelieferte Vieh im 
eigenen Namen und für eigene Rechnung. Mit der Übergabe kann die 
Genossenschaft über die Tiere frei im Rahmen des vertraglich 
vereinbarten Zwecks und eigenverantwortlich verfügen. 

3.2 Die Genossenschaft ist berechtigt, nach ihrer Entscheidung 
eine andere Verwertungsart zu wählen. 

3.3 Bei Tätigwerden der Genossenschaft als Kommissionär gelten 
die Bestimmungen der §§ 383 ff. HGB. Weisungen des 
Kommittenten gelten nur, soweit sie schriftlich erfolgen. Als 
Verkaufskommissionär steht der zur Sicherung ausbedungene 
Eigentumsvorbehalt der Genossenschaft zu. Diese ist jederzeit 
berechtigt, die Forderung aus dem Kommissionsgeschäft 
einzuziehen. 

3.4 Der Anlieferer hat das zur Verwertung bestimmte Vieh in 
futterleerem (nüchternem) Zustand fracht-, gefahren- und 
gebührenfrei und frei Verwertungs-/Abnahmestelle anzuliefern, 
soweit nichts anderes vereinbart wird.

3.5 Bei der Beförderung der Tiere durch die Genossenschaft 
verringert sich der vereinbarte Preis um die Vorkosten gemäß der 6. 
Vieh- und Fleischgesetz-Durchführungsverordnung. Diese werden 
auf der Abrechnung gesondert ausgewiesen und vor der Berechnung 
der Umsatzsteuer vom Warenwert abgezogen. 

3.6 Der Anlieferer hat die gesetzlichen Anforderungen der 
Kennzeichnung und der Meldung des angelieferten Viehs, 
insbesondere gemäß Rindfleischetikettierungsregelungen und 
Viehverkehrsordnung, einzubehalten. Die entsprechenden 
Dokumente (z.B. Tierpass) werden vom Anlieferer ordnungsgemäß 
beigebracht.

4.1 Zur Schlachtung werden ausschließlich Tiere angenommen, 
für die eine Schlachterlaubnis vorliegt und die nach Durchführung 
der Schlachttieruntersuchung auf der Grundlage der lebensmittel-
hygienerechtlichen Bestimmungen als beanstandungsfrei beurteilt 
wurden. 

4.2 Die Gefahr des Unterganges bzw. der Beschädigung geht im 
Schlachtviehbereich nach vollendeter Wägung in der Schlachtstelle 
und Freigabe durch die gesetzliche Fleischuntersuchung auf die 
Genossenschaft über.

4.3 Die Genossenschaft kann bestimmte Risiken auf Kosten des 
Anlieferers versichern (z.B. Transportvorsorge). In diese Regelung 
werden nicht einbezogen:

1. Tiere mit äußerlich sichtbaren oder dem Anlieferer 
bekannten und unbekannten versteckten Mängeln 
(z.B. Ebrigkeit, Binnenebrigkeit, Zwitter, Rotlauf, Räude, 
Lähmung, Pest, Schweine-Leukose und Seuchen aller Art),

2. Tiere, die zur Sonderschlachtung oder wegen 
Krankheitsverdacht angeliefert werden und denen nach 
der Schlachttieruntersuchung gemäß 
lebensmittelhygienerechtlichen Bestimmungen die 
Schlachterlaubnis versagt wurde,

2.  Vertragsabschluss

3.  Anlieferung

4.  Schlachtvieh

3. Schlachtschweine mit einem Schlachtgewicht von 
weniger als 70 kg,

4. Tiere, die aufgrund von amtlichen Fleischproben-
untersuchungen beanstandet werden.

4.4 Die durch die Schlachtung und Entsorgung der in Abs. 4.3 
Ziffern 1 bis 4 genannten Tiere entstehenden Kosten trägt der 
Anlieferer, soweit nicht öffentliche Stellen hierfür aufkommen. Der 
der Genossenschaft erteilte Schlachtauftrag/Ent-sorgungsauftrag 
gilt als im Namen und auf Rechnung des Anlieferers erteilt. 

4.5 Bei Schäden, die durch eine Versicherung oder durch eine 
eigene Schadensvorsorge der Genossenschaft abgedeckt sind, wird 
die Kommission durch Selbsteintritt abgewickelt.

4.6 Ein bei der kommissionsweisen Verwertung ausbedungener 
Eigentumsvorbehalt steht der Genossenschaft treuhänderisch zu; 
sie ist berechtigt, alle Rechte hieraus geltend zu machen. 

4.7 Die angelieferten Schlachttiere müssen frei von 
lebensmittelrechtlich nicht zulässigen Wirkstoffen sein. Es dürfen 
keine verbotenen oder nicht zugelassenen Stoffe verabreicht sein 
und es müssen nach Anwendung zugelassener pharmakologisch 
wirksamer Stoffe die festgesetzten Wartefristen eingehalten worden 
sein. Es werden ausschließlich Schlachttiere angeliefert, deren 
Fleisch keine Rückstände oder Gehalte von Stoffen enthalten, die 
festgesetzte Höchstmengen oder Beurteilungswerte oder Werte 
überschreiten, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 
gesundheitlich unbedenklich sind.

4.8 Werden die geschlachteten Tiere aufgrund von amtlichen oder 
gesetzlich vorgeschriebenen Probenuntersuchungen beanstandet, 
haftet der Anlieferer für alle hieraus entstehenden Schäden nach 
den gesetzlichen Vorschriften. Bei einer fleischbeschaulichen 
Beanstandung hat die Genossenschaft das Recht, ohne vorherige 
Information des Anlieferers, die Schlachtkörper zu verwerten.

4.9 Der Anlieferer hat die Tiere in nüchternem Zustand unter 
Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen zu übergeben.

4.10 Die Kennzeichnung und Bewertung von Schlachtkörpern 
erfolgt nach dem Handelsklassengesetz und seinen Verordnungen, 
die Ausschlachtung bzw. Schnittführung der Tiere und Abrechnung 
an den Anlieferer nach Schlachtgewicht und Schlachtwert 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der jeweils gültigen 
Durchführungsverordnung zum Vieh- und Fleischgesetz.

4.11 Die Verwiegung, Klassifizierung und Kennzeichnung der 
Schlachttiere erfolgt aufgrund der jeweils gültigen Gesetze und 
Verordnungen. 

4.12 Preisabschläge für Mindererlöse aufgrund von Mängeln 
(Risse, verdeckte Schäden, Parasiten, Operationen etc.) sind 
möglich. 

4.13 Für Rechte und Ansprüche der Genossenschaft gelten, soweit 
nichts Abweichendes geregelt ist, die gesetzlichen Vorschriften. 

5.1 Die Gefahr des Unterganges bzw. der Beschädigung geht im 
Nutz- und Zuchtviehbereich mit der Übergabe bzw. bei Auktionen 
mit dem Zuschlag auf die Genossenschaft über. 

5.2 Das angelieferte Nutz- und Zuchtvieh hat 

1. normale Gesundheit, normale Zuchttauglichkeit sowie 
Seuchenfreiheit aufzuweisen,

2. frei zu sein von z.B. Binnenebrigkeit, Zwittrigkeit, 
Afterlosigkeit, Gebärmuttervorfall, Euterviertelausfall,

3. aus einem amtlich als gesund anerkannten Bestand zu 
stammen,

4. keine dem Anlieferer bekannten Mängel aufzuweisen, die 
die Nutzungsmöglichkeit wesentlich beeinträchtigen.

5.3 Für Rechte und Ansprüche der Genossenschaft gelten, soweit 
nichts Abweichendes geregelt ist, die gesetzlichen Vorschriften. 

6.1 Falls nichts Abweichendes vereinbart ist, erteilt die 
Genossenschaft über jeden Einkauf eine Gutschrift, die dem 
Anlieferer alsbald nach Anlieferung übersandt bzw. ausgehändigt 
wird. Der Anlieferer hat die Gutschrift unverzüglich auf ihre 
Richtigkeit, insbesondere auch im Hinblick auf den ausgewiesenen 
Umsatzsteuersatz zu überprüfen. Beanstandungen der Gutschrift 
sind der Genossenschaft spätestens binnen 14 Tagen nach Erhalt 
mitzuteilen. Der Ausweis eines unrichtigen Steuersatzes ist 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bei Verletzung der 
Mitteilungspflicht ist der Anlieferer der Genossenschaft nach den 

5.  Nutz- und Zuchtvieh
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gesetzlichen Vorschriften zum Schadenersatz verpflichtet.

6.2 Der Anlieferer ist verpflichtet, einen Wechsel in der 
Besteuerungsart unverzüglich der Genossenschaft anzuzeigen. Ist 
der Anlieferer zum offenen Steuerausweis in der Genossenschaft 
nicht berechtigt, so hat er der Genossenschaft die von dieser in der 
Gutschrift ausgewiesene Umsatzsteuer zu erstatten. In der 
Gutschrift zu hoch ausgewiesene Umsatzsteuerbeträge sind an die 
Genossenschaft zu erstatten, die danach eine berichtigte Gutschrift 
über die Lieferung erteilt.

7.1 Alle aus der Geschäftsverbindung entstehenden 
gegenseitigen Forderungen können, soweit dies gesondert 
vereinbart wird, in ein Kontokorrentkonto eingestellt werden, für das 
die Bestimmungen der §§ 355 ff. HGB gelten. Für die 
Geschäftsverbindungen mit Landwirten gilt das Kontokorrent als 
vereinbart. 

7.2 Auf dem Kontokorrentkonto werden die einzelnen 
Schuldsalden mit mindestens 5 % über dem jeweiligen am Sitz der 
Genossenschaft banküblichen Sollzinssatz  für Kontokorrentkredite 
an Privatkunden verzinst.

7.3 Die Genossenschaft erteilt mindestens einmal jährlich eine 
Saldenmitteilung, die als Rechnungsabschluss gilt. Der Saldo gilt als 
anerkannt, wenn der Kontoinhaber nicht innerhalb von sechs 
Wochen seit Zugang  Einwendungen erhebt. Die Genossenschaft 
wird bei Übersendung des Rechnungsabschlusses hierauf besonders 
hinweisen. Gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

8.1 Schadenersatzansprüche des Anlieferers, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen. 

8.2 Dies gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, 
insbesondere in Fällen

- der Arglist,  des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit
- der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
- der Übernahme einer Garantie, z.B. für das Vorhandensein einer 
Eigenschaft

- der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder
- der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

8.3 Schadenersatzansprüche wegen fahrlässiger Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten sind auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden beschränkt.

8.4 Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Genossenschaft.

8.5. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Anlieferers ist 
mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

9.1 Die Genossenschaft kann jederzeit mit ihren Forderungen gegen 
Forderungen des Anlieferers aufrechnen. Der Anlieferer kann nur 
mit solchen Gegenansprüchen aufrechnen, die von der 
Genossenschaft nicht bestritten werden oder rechtskräftig 
festgestellt sind.

9.2 Der Anlieferer kann ein Zurückbehaltungsrecht, das nicht auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht, nicht ausüben.

10.1 Das Eigentum an der von dem Anlieferer oder in seinem 
Auftrag angelieferten Ware, u.a. Tiere und deren etwaige 
Nachzucht, bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises 
vorbehalten. Die Genossenschaft verwahrt die Ware für den 
Anlieferer.

10.2 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren untrennbar 
vermischt, vermengt oder verbunden, so erlangt der Anlieferer 
Miteigentum an der einheitlichen Sache zu einem Anteil, der dem 
Wert seiner Vorbehaltsware im Verhältnis zu dem Wert der mit dieser 
vermischten Ware im Zeitpunkt der Vermischung, Vermengung oder 
Verbindung entspricht.

10.3 Die Genossenschaft ist verpflichtet, den Anlieferer von 
Pfändungen oder sonst igen Beeinträchtigungen des 
Vorbehaltseigentums sofort zu benachrichtigen.

- 

7.  Kontokorrent

10.4 Die Genossenschaft ist zur Weiterveräußerung der Ware, auch 
der durch Vermischung, Vermengung, Verbindung, Verarbeitung 
oder Bearbeitung hergestellten Ware, nur im Rahmen ihres  
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt. Zu anderen 
Verfügungen über diese Ware, insbesondere zur Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung, ist sie nicht befugt.

10.5 Die Genossenschaft tritt sämtliche Forderungen aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ab. Gleiches gilt für sonstige 
Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst 
hinsichtlich der Vorbehaltswaren entstehen. Von den Forderungen 
aus der Veräußerung von Waren, an denen der Anlieferer durch 
Vermischung, Vermengung oder Verbindung Miteigentum erworben 
hat, tritt die Genossenschaft schon jetzt einen erstrangigen 
Teilbetrag, der dem Miteigentumsanteil des Anlieferers an den 
veräußerten Waren entspricht, an den Anlieferer ab. Veräußert die 
Genossenschaft Waren, die im Eigentum oder Miteigentum des 
Anlieferers stehen, zusammen mit anderen nicht dem Anlieferer 
gehörenden Waren zu einem Gesamtpreis, so tritt die 
Genossenschaft schon jetzt einen dem Anteil der Vorbehaltsware 
entsprechenden erstrangigen Teilbetrag dieser Gesamtforderung an 
den Anlieferer ab.

10.6 Die Genossenschaft ist zur Einziehung der abgetretenen 
Forderungen aus dem Weiterverkauf ermächtigt. Der Anlieferer 
kann diese Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen, wenn die 
Genossenschaft ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, 
Zahlungsverzug besteht, Insolvenzantrag gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter 
vorliegen. Sie hat dem Anlieferer auf Verlangen die Schuldner der 
abgetretenen Forderungen zu benennen, diesen die Abtretung 
anzuzeigen oder dem Anlieferer die Abtretungsanzeigen 
auszuhändigen.  So lange d ie  Genossenschaft  ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachkommt, wird der Anlieferer die 
Abtretung nicht offen legen. Übersteigt der realisierbare Wert die für 
den Anlieferer bestehenden Sicherheiten die gesicherten 
Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, so ist der Anlieferer auf 
Verlangen der Genossenschaft insoweit zur Freigabe von 
Sicherungen nach seiner Wahl verpflichtet.

11.1 Die der Genossenschaft im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
zugehenden Daten werden gemäß Bundesdatenschutzgesetz 
gespeichert. Name und Adresse des Anlieferers werden zum 
Nachweis der Herkunft an Tochtergesellschaften und/oder Kunden 
der Genossenschaft weitergegeben. 

11.2 Der Anlieferer erklärt sich mit der Weitergabe von Daten 
veterinärrechtlicher Untersuchungen durch die amtlich bestellten 
Veterinäre an die Genossenschaft sowie mit der Erfassung, 
Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung von Daten nach den 
Bestimmungen zur Rindfleischetikettierung einverstanden.

12.1 Die Geschäftsräume der Genossenschaft sind für beide Teile 
Erfüllungsort, wenn der Anlieferer Kaufmann ist, oder es sich bei ihm 
um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein 
Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet.

12.2 Ist der Anlieferer Kaufmann oder handelt es sich bei ihm um 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, so kann die Genossenschaft am 
Gerichtsstand des Erfüllungsortes klagen und nur an diesem  
Gerichtsstand verklagt werden. 

 12.3 Das am Erfüllungsort geltende Recht ist maßgebend für alle 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Anlieferer der Unternehmer ist, 
und der Genossenschaft, und zwar auch dann, wenn der Rechtsstreit 
im Ausland geführt wird.

10. Eigentumsvorbehalt
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1.  Geltungsbereich und Änderung 
     dieser Geschäftsbedingungen

1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten – soweit 
abweichende Bedingungen nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt 
bzw. vereinbart worden sind - ausschließlich für alle 
Rechtsgeschäfte - auch für zukünftige -  zwischen der 
Genossenschaft und dem Vertragspartner (Unternehmer und 
Verbraucher). Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt 
die Gültigkeit der Übrigen nicht. Das Gleiche gilt, wenn einzelne 
Bedingungen nicht Vertragsbestandteil werden. 

1.2 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem 
Vertragspartner in Textform bekannt gegeben. Sie gelten als 
genehmigt, wenn der Vertragspartner nicht in Textform Widerspruch 
erhebt. Auf diese Folge wird ihn die Genossenschaft bei der 
Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Vertragspartner muss den 
Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der 
Änderungen an die Genossenschaft absenden. 

Wenn Verträge mit Unternehmern vorbehaltlich schriftlicher oder 
fernschriftlicher Bestätigung abgeschlossen werden, ist der Inhalt 
des Bestätigungsschreibens der Genossenschaft maßgebend, 
sofern der Empfänger nicht unverzüglich widerspricht. Auf diese 
Folge wird die Genossenschaft in dem Bestätigungsschreiben 
gegenüber Verbrauchern besonders hinweisen.

3.1 Die Lieferung erfolgt baldmöglichst, sofern nicht eine 
bestimmte Lieferfrist oder ein Liefertermin vereinbart wurde. Große 
Hitze, Frost oder Frostgefahr entbinden von der Einhaltung der 
Lieferfrist oder des Liefertermins bis zum Eintritt geeigneter 
Witterung. Von dem Eintritt solcher Ereignisse wird die 
Genossenschaft den Vertragspartner unverzüglich unterrichten. 

3.2 Die Genossenschaft ist berechtigt, auch Teilleistungen zu 
erbringen, wenn dies für den Vertragspartner zumutbar ist. Ist 
Lieferung auf Abruf vereinbart, so hat der Vertragspartner innerhalb 
angemessener Frist abzurufen. 

3.3 Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, behördliche 
Maßnahmen, Betriebsstilllegung, Streik, extreme Witterungs-
verhältnisse oder ähnliche Umstände – auch bei Lieferanten der 
Genossenschaft – unmöglich oder i.S. d. § 275 Abs. 2 BGB 
übermäßig erschwert, so wird die Genossenschaft für die Dauer der 
Behinderung und deren Nachwirkung von der Lieferpflicht frei. Dies 
berechtigt die Genossenschaft auch, vom Vertrage zurückzutreten, 
wenn und soweit ihr ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar 
ist. Im Falle der Nichtbelieferung oder ungenügenden Belieferung 
der Genossenschaft seitens ihrer Vorlieferanten ist die 
Genossenschaft von ihren Lieferungsverpflichtungen gegenüber 
Unternehmern ganz oder teilweise entbunden. Dies gilt nur dann, 
wenn sie die erforderlichen Vorkehrungen zur Erfüllung ihrer 
Leistungspflicht getroffen hat und ihre Vorlieferanten sorgfältig 
ausgewählt hat. Sie verpflichtet sich, in diesem Fall ihre Ansprüche 
gegen den Lieferanten auf Verlangen an den Unternehmer 
abzutreten. In diesem Fall bleibt der Unternehmer zur 
Gegenleistung  nach Maßgabe von § 326 Abs. 3 BGB verpflichtet. Die 
Genossenschaft wird den Unternehmer über den Eintritt der o.g. 
Ereignisse und die Nichtverfügbarkeit unverzüglich unterrichten und 
im Falle des Rücktritts die Gegenleistungen des Unternehmers 
unverzüglich erstatten.

3.4 Transportkostenerhöhungen, Tarifänderungen können von 
der Genossenschaft dem Entgelt zugeschlagen werden, wenn die 
Lieferung später als ein Monat nach Vertragsabschluss erfolgt.

3.5 Gefahr und Haftung für gekaufte lebende Tiere gehen mit 
Übergabe auf den Vertragspartner über; bei Auktionen mit 
Zuschlag. Bei vereinbarter „Geschlachtetvermarktung“ gehen 
Gefahr und Haftung nach vollendeter Wägung der Schlachtstelle und 
Freigabe durch die gesetzliche Fleischbeschau auf den 
Vertragspartner über.

3.6 Der Versand – auch innerhalb desselben Versandortes – 
erfolgt auf Kosten des Vertragspartners, es sei denn, die Ware wird 
mit Fahrzeugen der Genossenschaft befördert. Bei Versand an einen 
Unternehmer – auch von einem dritten Ort – trägt dieser die Gefahr, 
dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung. Die Genossenschaft wählt 
die Versendungsart, sofern der Vertragspartner keine besondere 
Anweisung erteilt hat. Transportversicherungen schließt die 
Genossenschaft auf Wunsch des Vertragspartners in dem von ihm 
gewünschten Umfang auf seine Kosten ab. 
 
3.7 Eine mit dem Unternehmer vereinbarte Anlieferung setzt eine 
mit schwerem Lastzug befahrbare und von der Witterung 
unbeeinträchtigte Anfuhrstraße bzw. Lieferstelle voraus.  

2.  Vertragsabschluss

3.  Lieferung

Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Unternehmers die 
befahrbare Anfuhrstraße, so haftet dieser für auftretende Schäden. 
Kosten, die durch die Unbefahrbarkeit der Anfuhrstraße oder 
Lieferstelle entstehen, trägt der Unternehmer in seiner Eigenschaft 
als Käufer. Ist bei Anlieferung die Lieferstelle nicht besetzt, so dass 
der Empfang der Lieferung nicht quittiert werden kann, wird 
Zeitpunkt und Ort der Lieferung durch Unterzeichnung des 
Lieferscheins vom Fahrer dokumentiert.

4.1 Rügen wegen offensichtlich mangelhafter oder offensichtlich 
abweichender Beschaffenheit der Ware oder wegen Lieferung einer 
offensichtlich anderen Ware als der Bestellten können vom 
Unternehmer nur unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 24 
Stunden nach Empfang der Ware bzw. nach dem der Mangel 
offensichtlich wurde, geltend gemacht.

4.2 Der Unternehmer muss die Ware sofort nach Eingang auf 
Sachmängel, z.B. Menge, Qualität, Beschaffenheit prüfen und ist 
verpflichtet, offensichtliche Mängel auf der Empfangsquittung zu 
vermerken. Im Übrigen gilt im Verhältnis zu Unternehmern § 377 
HGB. Beschädigungen auf dem Transport berechtigen der 
Genossenschaft gegenüber nicht zur Annahmeverweigerung.

4.3 Bei verbrauchbaren Sachen berechtigen Mängelrügen den 
Unternehmer nur zur Herabsetzung des Kaufpreises. Bei anderen als 
verbrauchbaren Sachen berechtigen Mängelrügen den Unternehmer 
nur zum Verlangen auf Nacherfüllung; soweit eine solche in 
angemessener Zeit nicht erreicht werden kann oder aufgrund der 
Beschaffenheit der Ware unmöglich ist, hat der Unternehmer 
wahlweise ein Recht zum Rücktritt oder zur Herabsetzung des 
Kaufpreises. Die Regelungen des § 478 BGB bleiben unberührt.

Die Genossenschaft haftet ausgenommen in den Fällen des § 309 Nr. 
7 Buchst. a und b BGB für Mängelansprüche ein Jahr. Für 
Verbraucher gilt diese Frist nur beim Verkauf gebrauchter, 
beweglicher Sachen/Tiere. Gengenüber Unternehmern ist die 
Haftung für Mängelansprüche bei gebrauchten Sachen/Tieren 
ausgenommen in den Fällen des § 309 Nr. 7 Buchst. a und b BGB auf 
vier Wochen begrenzt. Im Fall von Satz 3 hat der Unternehmer 
nachzuweisen, dass sich der Mangel innerhalb von fünf Tagen ab 
Gefahrübergang gezeigt hat. Die Genossenschaft haftet gegenüber 
Unternehmern nur für öffentliche Äußerungen, insbesondere 
Werbung, die sie zu eigenen Zwecken eingesetzt oder ausdrücklich 
in den Vertrag einbezogen hat.

6.1 Falls nichts anderes vereinbart ist, hat die Zahlung bei 
Lieferungen und Leistungen der Genossenschaft ohne jeden Abzug 
unverzüglich nach Rechnungserhalt zu erfolgen. Bei Lieferung bzw. 
Leistung auf Ziel wird das Zahlungsziel nach dem Rechnungsdatum  
berechnet.

6.2 Zahlung durch Wechsel ist nur bei ausdrücklicher 
Vereinbarung gestattet und gilt auch dann nur erfüllungshalber.

6.3 Diskontspesen und Einzugsspesen gehen zu Lasten des 
Vertragspartners; sie sind sofort fällig.

6.4 Bei Zahlung durch Scheck gilt nicht der Zugang des Schecks 
bei der Genossenschaft, sondern erst seine endgültige Einlösung als 
Zahlung.

6.5 Der Vertragspartner kann nur mit solchen Gegenansprüchen 
aufrechnen, die von der Genossenschaft nicht bestritten werden 
oder rechtskräftig festgestellt sind. Der Vertragspartner kann ein 
Zurückbehaltungsrecht, das nicht auf demselben rechtlichen 
Verhältnis beruht, nicht ausüben.

7.1 Alle aus der Geschäftsverbindung entstehenden 
gegenseitigen Forderungen können, soweit dies gesondert 
vereinbart wird, in ein Kontokorrentkonto eingestellt werden, für das 
die Bestimmungen der §§ 355 ff. HGB gelten. Für die 
Geschäftsverbindungen mit Landwirten gilt das Kontokorrent als 
vereinbart. 

7.2 Auf dem Kontokorrentkonto werden die einzelnen 
Schuldsalden mit mindestens 5 % über dem jeweiligen am Sitz der 
Genossenschaft banküblichen Sollzinssatz  für Kontokorrentkredite 
an Privatkunden verzinst.

7.3 Die Genossenschaft erteilt mindestens einmal jährlich eine 
Saldenmitteilung, die als Rechnungsabschluss gilt. Der Saldo gilt als 
anerkannt, wenn der Kontoinhaber nicht innerhalb von sechs 
Wochen seit Zugang Einwendungen erhebt. 

4.  Mängelrügen
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Die Genossenschaft wird bei Übersendung des Rechnungs-
abschlusses hierauf besonders hinweisen. Gesetzliche Ansprüche 
bleiben unberührt.

Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, ist die 
Genossenschaft berechtigt, den Preis nach billigem Ermessen 
festzusetzen.

9.1 Der Kaufpreis wird sofort fällig, wenn der Vertragspartner die 
Zahlung des Kaufpreises endgültig verweigert. Dieselbe Rechtsfolge 
tritt ein, wenn der Vertragspartner bei vereinbarten Ratenzahlungen 
mit einem eine Rate übersteigenden Betrag im Rückstand ist und 
wenn der rückständige Betrag mindestens 10 % des gesamten 
Kaufpreises ausmacht. Die Genossenschaft kann im Falle der 
endgültigen Verweigerung der Zahlung des Kaufpreises auch ohne 
Setzung einer Nachfrist die Erfüllung des Kaufvertrages ablehnen 
und Ersatz aller entstandenen Kosten, Auslagen sowie 
Entschädigung für Wertminderung verlangen.

9.2 Die Geltendmachung eines Schadens bleibt vorbehalten, 
ebenso die Möglichkeit aus einem anderen Rechtsgrund höhere 
Zinsen zu verlangen. Die Genossenschaft kann Vorauszahlungen, 
Teilvorauszahlungen oder Übergabe gegen Bargeld verlangen.

9.3 Bei Annahmeverzug des Vertragspartners kann die 
Genossenschaft die Ware auf Kosten und Gefahr des 
Vertragspartners bei sich oder einem Dritten lagern oder in 
geeigneter Weise auf Rechnung des Vertragspartners verwerten, 
ohne dass es hierzu einer Ankündigung bedarf.

10.1 Das Eigentum an der von der Genossenschaft oder in ihrem 
Auftrag angelieferten Ware, u.a. Tiere und deren etwaige 
Nachzucht, bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises 
vorbehalten. Gegenüber Unternehmern gilt dies auch für alle 
F o r d e r u n g e n ,  d i e  d i e  G e n o s s e n s c h a f t  a u s  d e n  
Geschäftsverbindungen mit dem Unternehmer gegen diesen hat 
oder künftig erwirbt. Die Genossenschaft ist bei vertragswidrigem 
Verhalten des Vertragspartners, insbesondere, wenn er mit der 
Zahlung in Verzug kommt, nach angemessener Fristsetzung 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Vertragspartner 
verwahrt die Ware für die Genossenschaft.

10.2 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren untrennbar 
vermischt, vermengt oder verbunden, so erlangt die 
Genossenschaft Miteigentum an der einheitlichen Sache zu einem 
Anteil, der dem Wert ihrer Vorbehaltsware im Verhältnis zu dem 
Wert der mit dieser vermischten Ware im Zeitpunkt der 
Vermischung, Vermengung oder Verbindung entspricht.

10.3 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Genossenschaft von 
Pfändungen oder sonst igen Beeinträchtigungen des 
Vorbehaltseigentums sofort zu benachrichtigen.

10.4 Soweit der Vertragspartner als Pächter eines 
landwirtschaftlichen Grundstücks sein Inventar nach den 
Bestimmungen des Pachtkreditgesetzes verpfändet hat, sind die von 
der Genossenschaft unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Tiere im 
Verpfändungsvertrag oder in einem Nachtrag einzutragen und unter 
Angabe ihrer kennzeichnenden Merkmale aufzuführen, und sie sind 
von der Verpfändung auszuschließen. Diese von dem Pächter mit 
dem Pfandgläubiger zu treffende Vereinbarung ist bei dem 
zuständigen Amtsgericht niederzulegen. Hiervon ist die 
Genossenschaft unverzüglich zu benachrichtigen.

10.5 Der Vertragspartner hat die der Genossenschaft gehörenden 
Waren auf deren Verlangen in angemessenem Umfang gegen die 
üblichen Risiken auf seine Kosten zu versichern und ihr die 
Versicherungsansprüche abzutreten. Die Genossenschaft ist auch 
berechtigt, die Versicherungsprämien zu Lasten des 
Vertragspartners zu leisten. 

10.6 Der Unternehmer ist zur Weiterveräußerung der Ware, auch 
der durch Vermischung, Vermengung, Verbindung, Verarbeitung 
oder Bearbeitung hergestellten Ware, nur im Rahmen seines 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt. Zu anderen 
Verfügungen über diese Ware, insbesondere zur Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung, ist er nicht befugt.

10.7 Der Unternehmer tritt sämtliche Forderungen aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder der aus dieser durch 
Be- oder Verarbeitung hergestellten Ware schon jetzt an die 
Genossenschaft ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an

8. Preisfestsetzung

die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der 
Vorbehaltsware entstehen. Von den Forderungen aus der 
Veräußerung von Waren, an denen die Genossenschaft durch 
Vermischung, Vermengung oder Verbindung Miteigentum erworben 
hat, tritt der Unternehmer schon jetzt einen erstrangigen Teilbetrag, 
der dem Miteigentumsanteil der Genossenschaft an den 
veräußerten Waren entspricht, an die Genossenschaft ab. Veräußert 
der Unternehmer Waren, die im Eigentum oder Miteigentum der 
Genossenschaft stehen, zusammen mit anderen nicht der 
Genossenschaft gehörenden Waren zu einem Gesamtpreis, so tritt 
der Unternehmer schon jetzt einen dem Anteil der Vorbehaltsware 
entsprechenden erstrangigen Teilbetrag dieser Gesamtforderung an 
die Genossenschaft ab.

10.8 Der Unternehmer ist zur Einziehung der abgetretenen 
Forderungen aus dem Weiterverkauf ermächtigt. Die 
Genossenschaft kann diese Einzugsermächtigung jederzeit 
widerrufen, wenn der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht nachkommt, Zahlungsverzug besteht, Insolvenzantrag 
gestel lt ist oder Zahlungseinstel lung oder Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen Dritter vorliegen. Er hat der 
Genossenschaft auf Verlangen die Schuldner der abgetretenen 
Forderungen zu benennen, diesen die Abtretung anzuzeigen oder 
der Genossenschaft die Abtretungsanzeigen auszuhändigen. 
Solange der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen 
nachkommt, wird die Genossenschaft die Abtretung nicht offen 
legen. Übersteigt der realisierbare Wert der für die Genossenschaft 
bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt 
um mehr als 10 %, so ist die Genossenschaft auf Verlangen des 
Unternehmers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach ihrer 
Wahl verpflichtet.

11.1 Schadenersatzansprüche des Vertragspartners, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, 
sind ausgeschlossen. 

11.2 Dies gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, 
insbesondere in Fällen

- der Arglist,  des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit
- der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
- der Übernahme einer Garantie, z.B. für das Vorhandensein einer 
Eigenschaft
- der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder
- der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

11.3 Schadenersatzansprüche wegen fahrlässiger Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten sind auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden beschränkt.

11.4 Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Genossenschaft.

11.5. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Vertragspartners ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden.

12.1  Die Geschäftsräume der Genossenschaft sind für beide Teile 
Erfüllungsort, wenn der Vertragspartner Kaufmann ist oder es sich 
bei ihm um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein 
Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet.

12.2  Ist der Vertragspartner Kaufmann oder handelt es sich bei 
ihm um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so kann die Genossenschaft 
am Gerichtsstand des Erfüllungsortes klagen und nur an diesem  
Gerichtsstand verklagt werden. 

 12.3  Das am Erfüllungsort geltende Recht ist maßgebend für alle 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Vertragspartner der 
Unternehmer ist, und der Genossenschaft, und zwar auch dann, 
wenn der Rechtsstreit im Ausland geführt wird.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Viehgeschäft: Verkaufsbedingungen
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1.  Allgemeines

Nachstehende Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, 
Lieferungen und sonstigen Leistungen, einschließlich sämtlicher 
Beratungsleistungen, die nicht Gegenstand eines eigenständigen 
Beratungsvertrags sind und sofern sie nicht mit der ausdrücklichen, 
schriftlichen Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder 
ausgeschlossen werden. Sie gelten für Verträge, die mit Kunden 
geschlossen werden, die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB oder 
jur i s t i sche Personen des  ö f fent l i chen Rechts  und 
öffentlichrechtlichen Sondervermögen sind. Haupt- oder 
nebenberuflich tätige Landwirte, die aus ihrer Tätigkeit Einkünfte 
erzielen, sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes. 
Bedingungen des Käufers werden auch dann nicht 
Vertragsbestandteil, wenn ihnen der Verkäufer nicht nochmals 
widerspricht und die vertraglich geschuldete Lieferung/Leistung 
vorbehaltlos erbringt. Von diesen Bedingungen abweichende 
Vereinbarungen sollen in die Auftragsbestätigung aufgenommen 
werden.

2.1 Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend. Die zu dem 
Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit 
sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Die 
Änderungen sind unangemessen und vom Käufer nicht mehr zu 
akzeptieren, sofern sie über das handelsübliche Maß hinausgehen. 
Leistungen und Betriebskosten werden als Durchschnittswerte 
angegeben. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen behält sich der Verkäufer Eigentums- und Urheberrechte 
vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

2.2 Der Käufer ist, soweit nicht eine andere Lieferfrist 
ausdrücklich bestimmt ist, an die Bestellung höchstens 6 Wochen 
gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer 
die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten 
Kaufgegenstandes innerhalb dieser Frist schriftlich bestätigt hat 
oder die Lieferung ausgeführt ist. Der Verkäufer ist jedoch 
verpflichtet, eine etwaige Ablehnung der Bestellung unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.

2.3 Sämtliche zwischen Verkäufer und Käufer getroffenen 
Vereinbarungen sind im jeweiligen Liefervertrag schriftlich 
niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden, Zusicherungen und 
nachträgliche Vertragsänderungen.

2.4 Konstruktions- und Formänderungen des Liefergegenstandes 
bleiben vorbehalten, soweit der Liefergegenstand nicht erheblich 
geändert und die Änderungen dem Käufer zumutbar sind.

2.5 Angaben in dem Käufer ausgehändigten Beschreibungen über 
Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte, 
Betriebsstoffverbrauch und Betriebskostgen sind Vertragsinhalt. Sie 
dienen als Maßstab zur Feststellung, ob der Kaufgegenstand 
fehlerfrei ist.

3.1 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lager 
des Verkäufers oder bei Versendung vom Herstellerwerk aus ab 
Werk, ausschließlich Verpackung. Die Preise verstehen sich 
zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer. Soll die Lieferung 
mehr als 4 Monate nach Vertragsabschluss erfolgen, ist der 
Verkäufer bei Preiserhöhungen seiner Vorlieferanten oder 
unerwarteten Steigerungen von Lohn- und Transportkosten 
berechtigt, Verhandlungen über eine Neufestsetzung des Preises zu 
verlangen. An den vereinbarten Preis ist der Verkäufer nur für die 
vereinbarte Lieferzeit – jedoch mindestens 4 Monate – gebunden. 
Mehraufwendungen, die dem Verkäufer durch den Annahmeverzug 
des Käufers entstehen, kann er vom Käufer ersetzt verlangen.

3.2 Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung bei 
Lieferung oder Bereitstellung und Erhalt der Rechnung ohne jeden 
Abzug innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum frei Zahlstelle 
des Verkäufers zu leisten. Die dem Käufer aus § 320 BGB 
zustehenden Zurückbehaltungsrechte werden hierdurch nicht 
berührt. Skonti-Zusagen gelten nur für den Fall, dass sich der Käufer 
mit der Bezahlung früherer Lieferungen nicht im Rückstand 
befindet.

3.3 Der Verkäufer nimmt nur bei entsprechender Vereinbarung 
diskontfähige und ordnungsgemäß versteuere Wechsel 
zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen 
vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung 
des Tages, an dem der Verkäufer über den Gegenwert verfügen 
kann.

3.4 Die Aufrechnung mit etwaigen vom Verkäufer bestrittenen 

2.  Angebot und Lieferumfang

3.  Preis und Zahlung

oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des 
Käufers ist nicht statthaft. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der 
Käufer nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem 
Kaufvertrag beruht. Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, 
dürfen Zahlungen des Käufers in einem Umfange zurückbehalten 
werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den 
aufgetretenen Mängeln stehen.

3.5 Zahlungen dürfen an Angestellte des Verkäufers nur erfolgen, 
wenn diese eine gültige Inkassovollmacht vorweisen.

4.1 Alle aus der Geschäftsverbindung entstehenden gegenseitigen 
Forderungen können, soweit dies gesondert vereinbart wird, in ein 
Kontokorrentkonto eingestellt werden, für das die Bestimmungen 
der §§ 355 ff. HGB gelten. Für die Geschäftsverbindungen mit 
Landwirten gilt das Kontokorrent als vereinbart. 

4.2 Auf dem Kontokorrentkonto werden die einzelnen Schuldsalden 
mit mindestens 5 % über dem jeweiligen am Sitz der 
Genossenschaft banküblichen Sollzinssatz  für Kontokorrentkredite 
an Privatkunden verzinst.

4.3 Der Verkäufer erteilt mindestens einmal jährlich eine 
Saldenmitteilung, die als Rechnungsabschluss gilt. Der Saldo gilt als 
anerkannt, wenn der Kontoinhaber nicht innerhalb von sechs 
Wochen seit Zugang Einwendungen erhebt. Die Genossenschaft 
wird bei Übersendung des Rechnungsabschlusses hierauf besonders 
hinweisen. Gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

5.1 Lieferfristen und –termine sind nur dann verbindlich 
vereinbart, wenn sie von Verkäufer ausdrücklich so bezeichnet 
worden sind. Die Lieferfrist beginnt mit Zustandekommen des 
Vertrages, jedoch nicht vor der Beibringung etwaiger vom Käufer zu 
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor 
Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

5.2 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten.

5.3 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im 
Rahmen rechtmäßiger Arbeitskämpfe, insbesondere Streiks und 
Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, 
welche außerhalb des Einflussbereichs des Verkäufers oder seiner 
Erfüllungsgehilfen liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich 
auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von Einfluss sind.

5.4 Entsprechendes gilt, wenn der Verkäufer seinerseits nicht 
rechtzeitig beliefert wird. Der Verkäufer ist zum Rücktritt berechtigt, 
wenn der Hersteller ihn nicht beliefert. Dies gilt jedoch nicht, wenn 
die Nichtlieferung vom Verkäufer zu vertreten ist (z.B. 
Zahlungsverzug).

5.5 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der 
Vertragspflichten des Käufers voraus.

5.6 Wenn dem Käufer wegen einer Verzögerung Schaden 
erwächst, so ist der Verkäufer aus den gesetzlichen Bestimmungen 
haftbar.

5.7 Für durch Verschulden seines Vorlieferanten verzögerte oder 
unterbliebene (Unmöglichkeit) Lieferungen hat der Verkäufer – 
ausgenommen Auswahl- oder Überwachungsverschulden – nicht 
einzustehen. Satz 1 gilt nicht, falls sich das Verhältnis zwischen 
Verkäufer und Käufer nach Werkvertragsrecht bestimmt. In jedem 
Fall ist der Verkäufer verpflichtet, den Käufer schadlos zu halten, 
sofern dieser die ihm abgetretenen Ansprüche gegenüber dem 
Zulieferer nicht vollständig durchsetzen kann.

5.8 Der Verkäufer kann neben der gesetzlichen Frist des § 286 
Abs. 3 BGB und der Mahnung den Käufer auch abweichend von der 
Frist nach Ziffer 3.2 durch ein anderes nach dem Kalender 
bestimmbares Zahlungsziel im Sinne des § 286 Abs. 2 BGB in Verzug 
setzen.

6.1 Versandweg und –mittel sind mangels besonderer 
Vereinbarung der Wahl des Verkäufers überlassen.

6.2 Im Falle des Versendungskaufes geht die Gefahr mit der 
Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens 
jedoch mit dem Verlassen des Lagers oder bei Direktversand ab 
Werk mit dem Verlassen des Werkes auf den Käufer über. Das gilt 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch 
weitere Leistungen übernommen hat. Die Ware wird auf Wunsch und 
Kosten des Käufers versichert.

4.  Kontokorrent
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6.3 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der 
Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage des Angebots 
der Übergabe an auf den Käufer über. Jedoch ist der Verkäufer 
verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers die Versicherungen 
zu bewirken, die dieser verlangt.

6.4 Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche 
Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet der Rechte aus 
Abschnitt 8 (Mängelrüge und Haftung für Mängel) 
entgegenzunehmen. 

6.5 Teillieferungen sind zulässig, soweit dies dem Käufer 
zumutbar ist.

7.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentumsrecht bis zur 
vol lständigen Bezahlung al ler Forderungen aus der 
Geschäftsvereinbarung mit dem Käufer vor.

7.2 Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand pfleglich zu 
behandeln, gegen Eingriffe von dritter Seite zu sichern sowie – wenn 
dies schriftlich vereinbart wird, ein verlängertes Zahlungsziel 
eingeräumt ist oder es sich um einen Finanzierungskauf handelt – 
unverzüglich gegen Feuer, Diebstahl und Wasserschäden zum 
Neuwert zu versichern und dies auf Verlangen nachzuweisen; 
andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, diese auf Kosten des 
Käufers selbst zu versichern. Der Käufer verpflichtet sich, etwaige 
Entschädigungsansprüche an den Verkäufer abzutreten.

7.3 Der Käufer darf den Kaufgegenstand ohne die Zustimmung 
des Verkäufers nicht verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. 
Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer bei Pfändungen oder 
sonstigen Eingriffen Dritter unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit der Verkäufer Klage gemäß § 771 ZPO 
erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 
771 ZPO zu erstatten, ist der Käufer zum Ausgleich der Kosten 
verpflichtet.

7.4 Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er tritt dem Verkäufer aber 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 
(einschl. Umsatzsteuer) des Verkäufers ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, 
und zwar unabhängig davon, ob der Kaufgegenstand ohne oder nach 
Vereinbarung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser 
Forderungen ist der Käufer auch nach Abtretung ermächtigt. Die 
Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich der Verkäufer, die 
Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Andernfalls 
kann der Verkäufer verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und dem Schuldner die Abtretung mitteilt.

7.5 Soweit für den Kaufgegenstand ein Kfz-Brief ausgestellt ist, 
steht dem Verkäufer während der Dauer des Eigentumsvorbehalts 
das alleinige Recht zum Besitzt des Kfz-Briefes zu.

7.6 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer zur Rücknahme der Ware nach 
Mahnung und Rücktrittserklärung berechtigt und der Käufer zur 
Herausgabe verpflichtet.

7.7 Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des 
Kaufgegenstandes trägt der Käufer. Die Verwertungskosten 
betragen ohne Nachweis 10 % des Verwertungserlöses 
einschließlich Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger 
anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere oder der Käufer niedrigere 
Kosten nachweist. Der Erlös wird dem Käufer nach Abzug der Kosten 
und sonstiger mit dem Kaufvertrag zusammenhängender 
Forderungen des Verkäufers gutgebracht.

Für Mängel haftet der Verkäufer wie folgt:

8.1 Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich nach 
Eintreffen auf Menge, Beschaffenheit und zugesicherte 
Eigenschaften zu untersuchen und offensichtliche Mängel 
unverzüglich zu rügen. Ist der Vertrag für beide Teile ein 
Handelsgeschäft, so gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass 
erkennbare Mängel binnen 14 Tagen durch schriftliche Anzeige an 
den Verkäufer zu rügen sind.

8.2 Alle diejenigen Teile sind unentgeltich auszubessern oder neu 
zu liefern, die sich infolge eines vor dem Gefahrenübergang 
liegenden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, 

schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung – als 
unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich 
beeinträchtigt herausstellen. Das diesbezügliche Wahlrecht liegt 
beim Verkäufer. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Bei 
Austausch der gesamten Kaufsache im Wege der Nacherfüllung hat 
der Verkäufer für die zurückgenommene Sache gegen den Käufer 
einen Anspruch auf uneingeschränkte Nutzungsentschädigung. Die 
Nutzungsentschädigung richtet sich nach den durchschnittlichen 
Mietkosten für die Sache, die in dem Zeitraum der Nutzung 
angefallen wären.

8.3 Das Recht des Käufers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu 
machen, verjährt bei neuen Verkaufsgegenständen vom Zeitpunkt 
des Gefahrübergangs an in 12 Monaten. Bei gebrauchten 
Kaufgegenständen stehen dem Käufer Mängelansprüche nur dann 
zu, wenn dies mit dem Verkäufer ausdrücklich schriftlich vereinbart 
wurde.

8.4 Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus 
nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, versäumte 
Wartungsarbeiten, wenn diese üblich sich und/oder vom Hersteller 
empfohlen werden, normale Abnutzung – insbesondere von 
Verschleißteilen -, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte 
Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektronische 
oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des 
Verkäufers zurückzuführen sind.

8.5 Im Falle der Mängelbeseitigung hat der Käufer dem Verkäufer 
für die notwendigen Arbeiten eine angemessene Frist zu setzen. Nur 
in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur 
Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Verkäufer 
sofort zu verständigen ist, oder wenn der Verkäufer mit der 
Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Käufer das Recht, den 
Mangel selbst durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Verkäufer 
Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.

8.6 Für Ersatzstücke und Ausbesserungen verjähren die 
Mängelansprüche in 12 Monaten. Die Frist für die Mängelhaftung an 
dem Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die 
Nachbesserungsarbeiten verursachten Nutzungsunterbrechung 
verlängert.

8.7 Durch etwa seitens des Käufers oder Dritter unsachgemäß 
ohne vorherige Genehmigung des Verkäufers vorgenommene 
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die 
daraus entstandenen Folgen aufgehoben.

8.8 Schlägt eine vom Verkäufer zu erfüllende Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung trotz mehrerer Versuche fehl, so kann der 
Käufer vom Vertrag zurücktreten (Rücktritt) oder entsprechende 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen. Für die 
Nacherfüllung sind dem Verkäufer unter Berücksichtigung der 
Belastung für den Käufer und der Kompliziertheit des Mangels in der 
Regel zwei Gelegenheiten innerhalb einer angemessenen Frist zu 
geben.

8.9 Für Schadenersatzansprüche gilt Abschnitt 9.

9.1 Die Haftung des Verkäufers richtet sich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Diese ist jedoch – gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund – ausgeschlossen, soweit eine nicht wesentliche 
Pflichtverletzung vorliegt, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
begangen wurde. Dies gilt nicht, soweit Schäden an Leben, Körper 
oder Gesundheit entstanden sind oder zugunsten des Verkäufers 
eine Haftpflichtversicherungsdeckung besteht. In diesem Fall tritt 
der Verkäufer seinen Anspruch gegenüber der Versicherung an den 
Käufer ab.

9.2 Die vom Käufer gegenüber dem Verkäufer geltend zu 
machenden Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Es besteht jedoch die Ausschlussfrist von sechs 
Monaten, sofern der Verkäufer schriftlich einen Anspruch des 
Käufers als unbegründet zurückgewiesen hat. 

10.1 Die Geschäftsräume der Genossenschaft sind für beide Teile 
Erfüllungsort, wenn der Kunde Kaufmann ist, oder es sich bei ihm um 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet.
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10.2 Ist der Kunde Kaufmann oder handelt es sich bei ihm um eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, so kann die Genossenschaft am 
Gerichtsstand des Erfüllungsortes klagen und nur an diesem 
Gerichtsstand verklagt werden.

10.3 Das am Erfüllungsort geltende Recht ist maßgebend für alle 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden, der Unternehmer ist, 
und der Genossenschaft, und zwar auch dann, wenn der Rechtsstreit 
im Ausland geführt wird. 

Personenbezogene Daten des Käufers werden unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch den Verkäufer 
ausschließlich im Rahmen des zwischen Käufer und Verkäufer 
bestehenden Vertragsverhältnisses gespeichert und verarbeitet und 
werden nicht an Dritte ohne ausdrückliche Zustimmung des Käufers 
weiter gegeben.

Bei Unwirksamkeit einzelner Teile bleibt die Geltung der übrigen 
Bestimmungen erhalten. An Stelle der unwirksamen Klausel soll 
eine Regelung treten, die dem angestrebten Zweck der 
ursprünglichen Bestimmung rechtlich und wirtschaftlich am 
nächsten kommt. 

11.  Datenschutz

12.  Teilunwirksamkeit
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Nachstehende Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, 
Lieferungen und sonstigen Leistungen, einschließlich sämtlicher 
Beratungsleistungen, die nicht Gegenstand eines eigenständigen 
Beratungsvertrags sind und sofern sie nicht mit der ausdrücklichen, 
schriftlichen Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder 
ausgeschlossen werden. Sie gelten für Verträge, die mit Kunden 
geschlossen werden, die Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind. 
Haupt- oder nebenberuflich tätige Landwirte, die aus ihrer Tätigkeit 
Einkünfte erzielen, sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes. 
Bedingungen des Käufers werden auch dann nicht 
Vertragsbestandteil, wenn ihnen der Verkäufer nicht nochmals 
widerspricht und die vertraglich geschuldete Lieferung/Leistung 
vorbehaltlos erbringt. Von diesen Bedingungen abweichende 
Vereinbarungen sollen in die Auftragsbestätigung aufgenommen 
werden.

2.1 Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Die zu dem 
Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit 
sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Die 
Änderungen sind unangemessen und vom Käufer nicht mehr zu 
akzeptieren, sofern sie über das handelsübliche Maß hinausgehen. 
Leistungen und Betriebskosten werden als Durchschnittswerte 
angegeben. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen behält sich der Verkäufer Eigentums- und Urheberrechte 
vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

2.2 Der Käufer ist, soweit nicht eine andere Lieferfrist 
ausdrücklich bestimmt ist, an die Bestellung höchstens 6 Wochen 
gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer 
die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten 
Kaufgegenstandes innerhalb dieser Frist schriftlich bestätigt hat 
oder die Lieferung ausgeführt ist. Der Verkäufer ist jedoch 
verpflichtet, eine etwaige Ablehnung der Bestellung unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.

2.3 Sämtliche zwischen Verkäufer und Käufer getroffenen 
Vereinbarungen sind im jeweiligen Liefervertrag schriftlich 
niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden, Zusicherungen und 
nachträgliche Vertragsänderungen.

2.4 Konstruktions- und Formänderungen des Liefergegenstandes 
bleiben vorbehalten, soweit der Liefergegenstand nicht erheblich 
geändert und die Änderungen dem Käufer zumutbar sind.

2.5 Angaben in dem Käufer ausgehändigten Beschreibungen über 
Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte, 
Betriebsstoffverbrauch und Betriebskosten sind Vertragsinhalt. Sie 
dienen als Maßstab zur Feststellung, ob der Kaufgegenstand 
fehlerfrei ist.

3.1 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lager 
des Verkäufers oder bei Versendung vom Herstellerwerk aus ab 
Werk, ausschließlich Verpackung. Die Preise verstehen sich 
zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer. Soll die Lieferung mehr als 4 
Monate nach Vertragsabschluss erfolgen, ist der Verkäufer bei 
Preiserhöhungen seiner Vorlieferanten oder unerwarteten 
Steigerungen von Lohn- und Transportkosten berechtigt, 
Verhandlungen über eine Neufestsetzung des Preises zu verlangen. 
An den vereinbarten Preis ist der Verkäufer nur für die vereinbarte 
Lieferzeit – jedoch mindestens 4 Monate – gebunden. 
Mehraufwendungen, die dem Verkäufer durch den Annahmeverzug 
des Käufers entstehen, kann er vom Käufer ersetzt verlangen.

3.2 Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung bei 
Lieferung oder Bereitstellung und Erhalt der Rechnung ohne jeden 
Abzug innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum frei Zahlstelle 
des Verkäufers zu leisten. Die dem Käufer aus § 320 BGB 
zustehenden Zurückbehaltungsrechte werden hierdurch nicht 
berührt. Skonti-Zusagen gelten nur für den Fall, dass sich der Käufer 
mit der Bezahlung früherer Lieferungen nicht im Rückstand 
befindet.

3.3 Der Verkäufer nimmt nur bei entsprechender Vereinbarung 
diskontfähige und ordnungsgemäß versteuerte Wechsel 
zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen 
vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung 
des Tages, an dem der Verkäufer über den Gegenwert verfügen 
kann.

3.4 Die Aufrechnung mit etwaigen vom Verkäufer bestrittenen 
oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des 
Käufers ist nicht statthaft. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der 

Käufer nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem 
Kaufvertrag beruht. Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, 
dürfen Zahlungen des Käufers in einem Umfange zurückbehalten 
werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den 
aufgetretenen Mängeln stehen.

3.5 Zahlungen dürfen an Angestellte des Verkäufers nur erfolgen, 
wenn diese eine gültige Inkassovollmacht vorweisen.

4.1. Lieferfristen und –termine sind nur dann verbindlich 
vereinbart, wenn sie von Verkäufer ausdrücklich so bezeichnet 
worden sind. Die Lieferfrist beginnt mit Zustandekommen des 
Vertrages, jedoch nicht vor der Beibringung etwaiger vom Käufer zu 
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor 
Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

4.2 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten.

4.3 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im 
Rahmen rechtmäßiger Arbeitskämpfe, insbesondere Streiks und 
Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, 
welche außerhalb des Einflussbereichs des Verkäufers oder seiner 
Erfüllungsgehilfen liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich 
auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von Einfluss sind.

4.4 Entsprechendes gilt, wenn der Verkäufer seinerseits nicht 
rechtzeitig beliefert wird. Der Verkäufer ist zum Rücktritt berechtigt, 
wenn der Hersteller ihn nicht beliefert. Dies gilt jedoch nicht, wenn 
die Nichtlieferung vom Verkäufer zu vertreten ist (z.B. 
Zahlungsverzug).

4.5 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der 
Vertragspflichten des Käufers voraus.

4.6 Wenn dem Käufer wegen einer Verzögerung Schaden 
erwächst, so ist der Verkäufer aus den gesetzlichen Bestimmungen 
haftbar

4.7 Für durch Verschulden seines Vorlieferanten verzögerte oder 
unterbliebene (Unmöglichkeit) Lieferungen hat der Verkäufer – 
ausgenommen Auswahl- oder Überwachungsverschulden – nicht 
einzustehen. Satz 1 gilt nicht, falls sich das Verhältnis zwischen 
Verkäufer und Käufer nach Werkvertragsrecht bestimmt. In diesem 
Fall ist der Verkäufer verpflichtet, den Käufer schadlos zu halten, 
sofern dieser die ihm abgetretenen Ansprüche gegenüber dem 
Zulieferer nicht vollständig durchsetzen kann.

4.8 Der Verkäufer kann neben der gesetzlichen Frist des § 286 
Abs. 3 BGB und der Mahnung den Käufer auch abweichend von der 
Frist nach Ziffer 3.2 durch ein anderes nach dem Kalender 
bestimmbares Zahlungsziel im Sinne des § 286 Abs. 2 BGB in Verzug 
setzen.

5.1 Versandweg und –mittel sind mangels besonderer 
Vereinbarung der Wahl des Verkäufers überlassen.

5.2 Bezüglich der Gefahrtragung gelten die gesetzlichen 
Vorschriften.

5.3 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der 
Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage des Angebots 
der Übergabe an auf den Käufer über. Jedoch ist der Verkäufer 
verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers die Versicherungen 
zu bewirken, die dieser verlangt.

5.4. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche 
Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet der Rechte aus 
Abschnitt 7 (Mängelrüge und Haftung für Mängel) 
entgegenzunehmen. 

5.5 Teillieferungen sind zulässig, soweit dies dem Käufer 
zumutbar ist.

6.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentumsrecht bis zur 
vol lständigen Bezahlung al ler Forderungen aus der 
Geschäftsvereinbarung mit dem Käufer vor.

6.2 Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand pfleglich zu 
behandeln, gegen Eingriffe von dritter Seite zu sichern sowie – wenn 
dies schriftlich vereinbart wird, ein verlängertes Zahlungsziel 
eingeräumt ist oder es sich um einen Finanzierungskauf handelt – 
unverzüglich gegen Feuer, Diebstahl und Wasserschäden zum 
Neuwert zu versichern und dies auf Verlangen nachzuweisen; 
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andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, diese auf Kosten des 
Käufers selbst zu versichern. Der Käufer verpflichtet sich, etwaige 
Entschädigungsansprüche an den Verkäufer abzutreten.

6.3 Der Käufer darf den Kaufgegenstand ohne die Zustimmung 
des Verkäufers nicht verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. 
Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer bei Pfändungen oder 
sonstigen Eingriffen Dritter unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit der Verkäufer Klage gemäß § 771 ZPO 
erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer 
die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 
771 ZPO zu erstatten, ist der Käufer zum Ausgleich der Kosten 
verpflichtet.

6.4 Soweit für den Kaufgegenstand ein Kfz-Brief ausgestellt ist, 
steht dem Verkäufer während der Dauer des Eigentumsvorbehalts 
das alleinige Recht zum Besitz des Kfz-Briefes zu.

6.5 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer zur Rücknahme der Ware nach 
Mahnung und Rücktrittserklärung berechtigt und der Käufer zur 
Herausgabe verpflichtet.

6.6 Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des 
Kaufgegenstandes trägt der Käufer. Die Verwertungskosten 
betragen ohne Nachweis 10 % des Verwertungserlöses 
einschließlich Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger 
anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere oder der Käufer niedrigere 
Kosten nachweist. Der Erlös wird dem Käufer nach Abzug der Kosten 
und sonstiger mit dem Kaufvertrag zusammenhängender 
Forderungen des Verkäufers gutgebracht.

Für Mängel haftet der Verkäufer wie folgt:

7.1 Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich nach 
Eintreffen auf Menge, Beschaffenheit und zugesicherte 
Eigenschaften zu untersuchen. 

7.2 Alle diejenigen Teile sind unentgeltich nach Wahl des Käufers 
auszubessern oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem 
Gefahrenübergang liegenden Umstandes – insbesondere wegen 
fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter 
Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht 
unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Die vom Käufer gewählte 
Art der Nacherfüllung kann vom Verkäufer abgelehnt werden, wenn 
der Verkäufer hierdurch mit Kosten belastet wird, dich sich bei einer 
anderen Wahl nicht ergeben hätten, sofern dies ohne Nachteil für 
den Käufer bleibt. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

7.3 Das Recht des Käufers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu 
machen, verjährt bei neuen Verkaufsgegenständen in 24 Monaten. 
Bei gebrauchten Waren verjähren die Mängelansprüche in 12 
Monaten ab Gefahrübergang.

7.4 Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus 
nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, versäumte 
Wartungsarbeiten, wenn diese üblich sich und/oder vom Hersteller 
empfohlen werden, normale Abnutzung – insbesondere von 
Verschleißteilen -, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte 
Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektronische 
oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des 
Verkäufers zurückzuführen sind.

7.5 Im Falle der Mängelbeseitigung hat der Käufer dem Verkäufer 
für die notwendigen Arbeiten eine angemessene Frist zu setzen. Nur 
in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur 
Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Verkäufer 
sofort zu verständigen ist, oder wenn der Verkäufer mit der 
Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Käufer das Recht, den 
Mangel selbst durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Verkäufer 
Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.

7.6 Für Ersatzstücke und Ausbesserungen verjähren die 
Mängelansprüche in 12 Monaten. Die Frist für die Mängelhaftung an 
dem Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die 
Nachbesserungsarbeiten verursachten Nutzungsunterbrechung 
verlängert.

7.7 Durch etwa seitens des Käufers oder Dritter unsachgemäß 
ohne vorherige Genehmigung des Verkäufers vorgenommene 
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die 
daraus entstandenen Folgen aufgehoben.

7.  Mängelrüge und Haftung für Mängel

7.8 Schlägt eine vom Verkäufer zu erfüllende Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung trotz mehrerer Versuche fehl, so kann der 
Käufer vom Vertrag zurücktreten (Rücktritt) oder entsprechende 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen. Für die 
Nacherfüllung sind dem Verkäufer unter Berücksichtigung der 
Belastung für den Käufer und der Kompliziertheit des Mangels in der 
Regel zwei Gelegenheiten innerhalb einer angemessenen Frist zu 
geben.

7.9 Für Schadenersatzansprüche gilt Abschnitt 8.

8.1 Die Haftung des Verkäufers richtet sich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Diese ist jedoch – gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund – ausgeschlossen, soweit eine nicht wesentliche 
Pflichtverletzung vorliegt, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
begangen wurde. Dies gilt nicht, soweit Schäden an Leben, Körper 
oder Gesundheit entstanden sind oder zugunsten des Verkäufers 
eine Haftpflichtversicherungsdeckung besteht. In diesem Fall tritt 
der Verkäufer seinen Anspruch gegenüber der Versicherung an den 
Käufer ab.

8.2 Die vom Käufer gegenüber dem Verkäufer geltend zu 
machenden Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

9.1 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferung 
und Zahlungen sowie für sämtliche zwischen den Parteien sich aus 
dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Wohnsitz 
des Käufers.

9.2 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich 
ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Personenbezogene Daten des Käufers werden unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch den Verkäufer 
ausschließlich im Rahmen des zwischen Käufer und Verkäufer 
bestehenden Vertragsverhältnisses gespeichert und verarbeitet und 
werden nicht an Dritte ohne ausdrückliche Zustimmung des Käufers 
weiter gegeben.

Bei Unwirksamkeit einzelner Teile bleibt die Geltung der übrigen 
Bestimmungen erhalten. An Stelle der unwirksamen Klausel soll 
eine Regelung treten, die dem angestrebten Zweck der 
ursprünglichen Bestimmung rechtlich und wirtschaftlich am 
nächsten kommt. 

8.  Haftungsbegrenzung - Schadenersatz
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Nachstehende Reparaturbedingungen gelten für alle Verträge und 
sonstigen Leistungen einschließlich sämtlicher Beratungs-
leistungen, die nicht Gegenstand eines eigenständigen 
Beratungsvertrags sind und sofern sie nicht mit der ausdrücklichen, 
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers abgeändert oder 
ausgeschlossen werden. Sie gelten für Verträge, die mit Kunden 
geschlossen werden, die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB oder 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögens sind. Haupt- oder nebenberuflich 
tätige Landwirte, die aus ihrer Tätigkeit Einkünfte erzielen, sind 
nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes.

Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber (Kunde) und 
Auftragnehmer (Werkstatt) sind verbindlich, wenn der Auftraggeber 
einen Auftragsschein unterzeichnet, der diese Bedingungen enthält 
bzw. auf deren Aushang im Geschäftslokal hinweist. Dasselbe gilt, 
wenn der Auftraggeber die schriftliche Auftragsbestätigung mit 
diesen Bedingungen vor Beginn der Arbeiten erhalten hat. Von 
diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen sollen im 
Auftragsschein bzw. Bestätigungsschreiben aufgenommen werden. 
Im Auftragsschein bzw. dem Bestätigungsschreiben sind die zu 
erbringenden Leistungen zumindest stichwortartig zu bezeichnen. 
Änderungen oder Erweiterungen des Instandsetzungsauftrags 
können auch mündlich erfolgen. Bei einem Wert der Änderung bzw. 
Erweiterung von mehr als 10 % der ursprünglich veranschlagten 
Kosten des Auftrags folgt für den Fall der mündlichen Absprache ein 
Bestätigungsschreiben des Auftragnehmers. Die Instandsetzungs-
arbeiten erfolgen – soweit nichts anderes vereinbart ist – in der 
Werkstatt des Auftragnehmers (Erfüllungsort).

Der Auftrag umfasst die Ermächtigung, Unteraufträge zu erteilen, 
Probefahrten und – soweit erforderlich – Überprüfungsfahrten 
vorzunehmen. Soweit für den Reparaturgegenstand eine Zulassung 
nach StVZO besteht, übergibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
bei Erteilung des Auftrags den Kfz.-Schein.

2.1 Wird vor Ausführung des Auftrages ein Kostenvoranschlag mit 
verbindlichen Preisansätzen gewünscht, ist dies ausdrücklich 
anzugeben. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, 
wenn er schriftlich abgegeben und als verbindlich bezeichnet wird. 
Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlags erbrachten Leistungen 
können dem Auftraggeber berechnet werden; dies gilt insbesondere 
dann, wenn in diesem Zusammenhang Arbeiten an dem zu 
reparierenden Gerät (Fehlersuche etc.) durchgeführt wurden. Im 
Falle der Auftragserteilung werden im Rahmen der Abgabe des 
Kostenvoranschlags berechnete Leistungen nicht nochmals 
berechnet. 

2.2 Der entstandene und zu belegende Aufwand wird dem 
Auftraggeber in Rechnung gestellt (Fehlersuchzeit = Arbeitszeit). 
Wenn ein Auftrag aus Gründen nicht durchgeführt werden kann, die 
der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, ist der entstandene 
Aufwand dennoch vom Auftraggeber zu tragen. Dies gilt 
insbesondere
- wenn der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht auftrat;
- der Auftraggeber den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt;
- der Auftrag während der Durchführung gemäß § 649 BGB 
gekündigt wurde, ohne dass hierfür ein Umstand ursächlich war, 
den der Auftragnehmer zu vertreten hat.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schriftlich als verbindlich 
bezeichneten Fertigstellungstermin einzuhalten. Bei später erteilten 
Zusatz- und Erweiterungsaufträgen oder bei notwendigen 
zusätzlichen Instandsetzungsarbeiten verlängert sich dieser Termin 
jedoch entsprechend. Gleiches gilt, sofern die Verlängerung für den 
Auftraggeber zumutbar ist. Der Auftragnehmer wird dem 
Auftraggeber den neuen Fertigstellungstermin mitteilen. Hält der 
Auftragnehmer einen schriftlich verbindlich zugesagten 
Fertigstellungstermin länger als 24 Stunden aus von ihm zu 
vertretenden Gründen nicht ein, so hat er auf Verlangen dem 
Auftraggeber eine möglichst gleichwertige Ersatzmaschine bzw. ein 
gleichwertiges Ersatzfahrzeug kostenlos zur Verfügung zu stellen 
oder 80 % der Kosten für die Anmietung einer gleichwertigen 
Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeugs zu erstatten. Ein 
schriftlich verbindlich zugesagter Fertigstellungstermin gilt nur dann 
als Fixtermin, wenn der Auftraggeber bei Erteilung des Auftrags 
erklärt, dass er nach dem vereinbarten Termin kein Interesse mehr 
an der Leistung hat. Kann der Fertigstellungstermin infolge höherer 
Gewalt oder schwerwiegender und unverschuldeter und 
unvorhergesehener Betriebsstörungen, wie etwa rechtmäßige 

- 
- 

Streiks, Aussperrung, unverschuldetes Ausbleiben von 
Arbeitskräften oder von Zulieferung nicht eingehalten werden, 
besteht keine Schadenersatzpflicht. Der Auftragnehmer ist jedoch 
verpflichtet, den Auftraggeber über diese Verzögerungen zu 
unterrichten, soweit dies möglich und zumutbar ist. Das gleiche gilt, 
falls sich die Fertigstellung infolge von Zusatz- und Ersatzaufträgen 
oder infolge notwendiger zusätzlicher Instandsetzungsarbeiten 
erheblich verzögert. Diese Regelungen stellen keine Einschränkung 
von der Verpflichtung des Auftragnehmers zur sorgfältigen Auswahl 
von Fachkräften und Vorlieferanten dar. Ein gesetzliches 
Rücktrittsrecht bleibt ebenfalls unberührt.

Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftraggeber 
erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, im Betrieb des 
Auftragnehmers. Wünscht der Auftraggeber Zustellung, so erfolgt 
diese auf seine Rechnung und Gefahr. Der Auftragnehmer ist jedoch 
verpflichtet, die erforderliche Sorgfalt bei der Überführung zu 
beachten. Bei Zustellung hat die Abnahme bei Übergabe des 
Gegenstandes zu erfolgen. Der Auftraggeber kommt mit der 
Abnahme in Verzug (Annahmeverzug), wenn er nicht innerhalb 
einer Woche nach Meldung der Fertigstellung, Aushändigung oder 
Übersendung der Rechnung den Auftragsgegenstand abholt. Bei 
Reparaturarbeiten, die vereinbarungsgemäß innerhalb eines 
Arbeitstages ausgeführt werden, verkürzt sich die Frist auf zwei 
Tage. Bei Annahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsübliche 
Aufbewahrungsgebühr für den Auftragsgegenstand berechnen. Der 
Auftragsgegenstand kann nach Ermessen des Auftragnehmers auch 
anderweitig zu den üblichen Bedingungen aufbewahrt werden. 
Kosten und Gefahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.

5.1 Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine 
angemessene Vorauszahlung zu verlangen. Die Höhe der 
Vorauszahlung richtet sich nach dem zu erwartenden Zeitaufwand 
und dem Wert der zu beschaffenden Materialien.

5.2 Bei der Berechnung von Instandsetzungen sind sowohl im 
Kostenvoranschlag als auch in der Rechnung die Preise für 
verwendete Ersatzteile, Materialien und Sonderleistungen sowie die 
Preise für die Arbeitsleistungen jeweils gesondert auszuweisen. 
Wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlags 
ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvorschlag, 
wobei lediglich zusätzliche Arbeiten besonders aufzuführen sind.

5.3 Die gesetzliche Umsatzsteuer geht zu Lasten des 
Auftraggebers.

5.4 Die Vergütung der Instandsetzungsarbeiten ist, soweit nichts 
anderes vereinbart wird, sofort bei Abnahme fällig.

5.5 Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen, 
es sei denn, die Gegenforderung ist vom Auftragnehmer anerkannt, 
es liegt ein rechtskräftiger Titel vor oder die Gegenforderung ist 
unbestritten.

5.6 Soweit sich der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug 
befindet, ist der Auftragnehmer berechtigt, für den fälligen 
Rechnungsbetrag Verzugszinsen in Höhe von mindestens 5 % über 
dem jeweiligen am Sitz des Auftragnehmers banküblichen 
Sollzinssatz  für Kontokorrentkredite zu berechnen.

6.1 Alle aus der Geschäftsverbindung entstehenden 
gegenseitigen Forderungen können, soweit dies gesondert 
vereinbart wird, in ein Kontokorrentkonto eingestellt werden, für das 
die Bestimmungen der §§ 355 ff. HGB gelten. Für die 
Geschäftsverbindungen mit Landwirten gilt das Kontokorrent als 
vereinbart. 

6.2 Auf dem Kontokorrentkonto werden die einzelnen 
Schuldsalden mit mindestens 5 % über dem jeweiligen am Sitz der 
Genossenschaft banküblichen Sollzinssatz  für Kontokorrentkredite 
an Privatkunden verzinst.

6.3 Der Verkäufer erteilt mindestens einmal jährlich eine 
Saldenmitteilung, die als Rechnungsabschluss gilt. Der Saldo gilt als 
anerkannt, wenn der Kontoinhaber nicht innerhalb von sechs 
Wochen seit Zugang Einwendungen erhebt. Die Genossenschaft 
wird bei Übersendung des Rechnungsabschlusses hierauf besonders 
hinweisen. Gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.
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Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag 
ein Pfandrecht an dem Auftragsgegenstand zu (§ 647 BGB). Das 
vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher 
durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen 
Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem 
Auftragsgegenstand in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Der Auftragnehmer leistet für die in Auftrag gegebenen Arbeiten in 
folgender Weise Gewähr:

8.1 Nimmt der Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz 
Kenntnis eines Mangels ab, so stehen ihm Gewährleistungs-
ansprüche in dem nachfolgend beschriebenen Umfang nur zu, wenn 
er sich diese bei Abnahme vorbehält.

8.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab dem Zeitpunkt 
der Abnahme. 

8.3 Offensichtliche Mängel sind dem Auftragnehmer unverzüglich 
nach ihrer Feststellung schriftlich anzuzeigen und genau zu 
bezeichnen.

8.4 Es wird weiter keine Gewähr übernommen für Schäden, die 
aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Auftraggeber oder Dritte, versäumte 
Wartungsarbeiten, wenn diese vom Hersteller empfohlen werden, 
normale Abnutzung – insbesondere von Verschleißteilen -, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete 
Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, 
ungeeigneter Baugrund, chemische, elektronische oder elektrische 
Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Auftragnehmers 
zurückzuführen sind.

8.5 Die Behebung gewährleistungspflichtiger Mängel erfolgt auf 
Kosten des Auftragnehmers in seinem Betrieb. Abschleppkosten 
werden vom Auftragnehmer nicht übernommen.

8.6 Wenn der Auftragnehmer die Instandsetzung oder die 
Nachbesserung schuldhaft mangelhaft ausführt, ist der 
Auftraggeber berechtigt, von diesem kostenlose Stellung einer 
Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeuges oder Erstattung von 80 
% der Kosten für die Anmietung einer gleichwertigen 
Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeuges zu verlangen. 
Weitergehende Schadenersatzansprüche – außer in Fällen des 
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit - ausgeschlossen. Die 
Regelung der Ziffer 9 bleibt hiervon unberührt.

8.7 Bei mehrmaligem – in der Regel zweimaligem – Fehlschlagen 
der Nachbesserung kann der Auftraggeber Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

8.8 Die Beseitigung eines gewährleistungspflichtigen Mangels in 
einer anderen Fachwerkstatt bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Auftragnehmers. Eine Ausnahme gilt für zwingende Notfälle; der 
Auftragnehmer ist in diesem Fall unverzüglich unter Angabe von 
Name und Anschrift dieser Fachwerkstatt zu benachrichtigen. In 
jedem Fall hat der Auftraggeber in den Auftragsschein aufnehmen zu 
lassen, dass es sich um die Durchführung einer Mängelbeseitigung 
des Auftragnehmers handelt und dass diesem die ausgebauten Teile 
während einer angemessenen Frist zur Verfügung zu halten hat. Der 
Auftragnehmer ist zur Erstattung der dem Auftraggeber 
nachweislich entstandenen Reparaturkosten verpflichtet. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die Kosten 
für die Mängelbeseitigung möglichst niedrig gehalten werden.

8.9 Es wird keine Gewähr für Schäden übernommen, die 
entgegen 8.3 nicht unverzüglich vom Auftraggeber gemeldet 
wurden.

9.1 Die Haftung des Auftragnehmers richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Diese ist jedoch – gleichgültig aus 
welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, soweit eine nicht 
wesentliche Pflichtverletzung vorliegt, die weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig begangen wurde. Dies gilt nicht, soweit Schäden an 
Leben, Körper oder Gesundheit entstanden sind oder zugunsten des 
Auftragnehmers eine Haftpflichtversicherungsdeckung besteht. 

8.  Mängelansprüche

In diesem Fall tritt der Auftragnehmer seinen Anspruch gegenüber 
der Versicherung an den Auftraggeber ab.

9.2 Das Risiko einer Probefahrt geht zu Lasten des Auftraggebers, 
wenn er selbst oder sein Beauftragter das Fahrzeug während der 
Probefahrt lenkt.

10.1 An allen eingebauten Ersatz- und Zubehörteilen sowie 
Tauschaggregaten, welche nicht wesentliche Bestandteile des 
Auftragsgegenstandes geworden sind, behält sich der 
Auftragnehmer bis zur vollständigen Bezahlung aller 
Reparaturrechnungen das Eigentum vor.

10.2 Wenn nichts anderes vereinbart worden ist, gehen ersetzte 
Teile in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Für sämtliche sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer ergebenden Streitigkeiten ist für den 
Ge r i ch t s s t and  de r  O r t  maßgeb l i c h ,  an  dem d i e  
Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden (Erfüllungsort, § 29 
ZPO).

Personenbezogene Daten des Auftraggebers werden unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch den 
Auftragnehmer ausschließlich im Rahmen des zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer bestehenden Vertrags-
verhältnisses gespeichert und verarbeitet und werden nicht an 
Dritte ohne ausdrückliche Zustimmung des Auftragnehmers weiter 
gegeben.

Bei Unwirksamkeit einzelner Teile bleibt die Geltung der übrigen 
Bestimmungen erhalten. An Stelle der unwirksamen Klausel soll 
eine Regelung treten, die dem angestrebten Zweck der 
ursprünglichen Bestimmung rechtlich und wirtschaftlich am 
nächsten kommt. 

10.  Eigentumsvorbehalt und ersetzte Teile

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Ausführung von Instandsetzungsarbeiten an Motorgeräten,
landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Bedarfsgegenständen für gewerbliche Kunden

15

Am Bahnhof 18     38539 Müden / Aller

11.  Erfüllungsort und Gerichtsstand

13.  Teilunwirksamkeit

12.  Datenschutz

7.  Pfandrecht

9.  Haftung - Probefahrt



16

Nachstehende Reparaturbedingungen gelten für alle Verträge und 
sonstigen Leistungen einschließlich sämtlicher Beratungs-
leistungen, die nicht Gegenstand eines eigenständigen 
Beratungsvertrags sind und sofern sie nicht mit der ausdrücklichen, 
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers abgeändert oder 
ausgeschlossen werden. Sie gelten für Verträge, die mit Kunden 
geschlossen werden, die Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind. 
Haupt- oder nebenberuflich tätige Landwirte, die aus ihrer Tätigkeit 
Einkünfte erzielen, sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes.

Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber (Kunde) und 
Auftragnehmer (Werkstatt) sind verbindlich, wenn der Auftraggeber 
einen Auftragsschein unterzeichnet, der diese Reparatur-
bedingungen enthält bzw. auf deren Aushang im Geschäftslokal 
hinweist. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber die schriftliche 
Auftragsbestätigung mit diesen Bedingungen vor Beginn der 
Arbeiten erhalten hat. Von diesen Bedingungen abweichende 
Vereinbarungen sollen im Auftragsschein bzw. Bestätigungs-
schreiben aufgenommen werden. Im Auftragsschein bzw. dem 
Bestätigungsschreiben sind die zu erbringenden Leistungen 
zumindest stichwortartig zu bezeichnen. Änderungen oder 
Erweiterungen des Instandsetzungsauftrags können auch mündlich 
erfolgen. Bei einem Wert der Änderung bzw. Erweiterung von mehr 
als 10 % der ursprünglich veranschlagten Kosten des Auftrags folgt 
für den Fall der mündlichen Absprache ein Bestätigungsschreiben 
des Auftragnehmers. Die Instandsetzungsarbeiten erfolgen – soweit 
nichts anderes vereinbart ist – in der Werkstatt des Auftragnehmers 
(Erfüllungsort).

Der Auftrag umfasst die Ermächtigung, Unteraufträge zu erteilen, 
Probefahrten und – soweit erforderlich – Überprüfungsfahrten 
vorzunehmen. Soweit für den Reparaturgegenstand eine Zulassung 
nach StVZO besteht, übergibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
bei Erteilung des Auftrags den Kfz.-Schein.

2.1 Wird vor Ausführung des Auftrages ein Kostenvoranschlag mit 
verbindlichen Preisansätzen gewünscht, ist dies ausdrücklich 
anzugeben. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, 
wenn er schriftlich abgegeben und als verbindlich bezeichnet wird. 
Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlags erbrachten Leistungen 
können dem Auftraggeber berechnet werden; dies gilt insbesondere 
dann, wenn in diesem Zusammenhang Arbeiten an dem zu 
reparierenden Gerät (Fehlersuche etc.) durchgeführt wurden. Im 
Falle der Auftragserteilung werden im Rahmen der Abgabe des 
Kostenvoranschlags berechnete Leistungen nicht nochmals 
berechnet. 

2.2 Der entstandene und zu belegende Aufwand wird dem 
Auftraggeber in Rechnung gestellt (Fehlersuchzeit = Arbeitszeit). 
Wenn ein Auftrag aus Gründen nicht durchgeführt werden kann, die 
der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, ist der entstandene 
Aufwand dennoch vom Auftraggeber zu tragen. Dies gilt 
insbesondere
- wenn der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht auftrat;
- der Auftraggeber den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt;
- der Auftrag während der Durchführung gemäß § 649 BGB ge-
kündigt wurde, ohne dass hierfür ein Umstand ursächlich war, den
der Auftragnehmer zu vertreten hat.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schriftlich als verbindlich 
bezeichneten Fertigstellungstermin einzuhalten. Bei später erteilten 
Zusatz- und Erweiterungsaufträgen oder bei notwendigen 
zusätzlichen Instandsetzungsarbeiten verschiebt sich dieser Termin 
jedoch entsprechend. Gleiches gilt, sofern die Verlängerung für den 
Auftraggeber zumutbar ist. Der Auftragnehmer wird dem 
Auftraggeber den neuen Fertigstellungstermin mitteilen. Hält der 
Auftragnehmer einen schriftlich verbindlich zugesagten 
Fertigstellungstermin länger als 24 Stunden aus von ihm zu 
vertretenden Gründen nicht ein, so hat er auf Verlangen dem 
Auftraggeber eine möglichst gleichwertige Ersatzmaschine bzw. ein 
gleichwertiges Ersatzfahrzeug kostenlos zur Verfügung zu stellen 
oder 80 % der Kosten für die Anmietung einer gleichwertigen 
Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeugs zu erstatten. Ein 
schriftlich verbindlich zugesagter Fertigstellungstermin gilt nur dann 
als Fixtermin, wenn der Auftraggeber bei Erteilung des Auftrags 
erklärt, dass er nach dem vereinbarten Termin kein Interesse mehr 
an der Leistung hat. Kann der Fertigstellungstermin infolge höherer 
Gewalt oder schwerwiegender und unverschuldeter und 
unvorhergesehener Betriebsstörungen, wie etwa rechtmäßige 
Streiks, Aussperrung, unverschuldetes Ausbleiben von 

- 
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Arbeitskräften oder von Zulieferung nicht eingehalten werden, 
besteht keine Schadenersatzpflicht. Der Auftragnehmer ist jedoch 
verpflichtet, den Auftraggeber über diese Verzögerungen zu 
unterrichten, soweit dies möglich und zumutbar ist. Das gleiche gilt, 
falls sich die Fertigstellung infolge von Zusatz- und Ersatzaufträgen 
oder infolge notwendiger zusätzlicher Instandsetzungsarbeiten 
erheblich verzögert. Diese Regelungen stellen keine 
Einschränkungen der Verpflichtung des Auftragnehmers zur 
sorgfältigen Auswahl von Fachkräften und Vorlieferanten dar. Ein 
gesetzliches Rücktrittsrecht bleibt ebenfalls unberührt.

Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftraggeber 
erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, im Betrieb des 
Auftragnehmers. Wünscht der Auftraggeber Zustellung, so erfolgt 
diese auf seine Rechnung und Gefahr. Der Auftragnehmer ist jedoch 
verpflichtet, die erforderliche Sorgfalt bei der Überführung zu 
beachten. Bei Zustellung hat die Abnahme bei Übergabe des 
Gegenstandes zu erfolgen. Der Auftraggeber kommt in Verzug 
(Annahmeverzug, § 293 BGB), wenn er nicht innerhalb einer Woche 
nach Meldung der Fertigstellung, Aushändigung oder Übersendung 
der Rechnung den Auftragsgegenstand abholt.  Bei 
Reparaturarbeiten, die vereinbarungsgemäß innerhalb eines 
Arbeitstages ausgeführt werden, verkürzt sich die Frist auf zwei 
Tage. Bei Annahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsübliche 
Aufbewahrungsgebühr für den Auftragsgegenstand berechnen. Der 
Auftragsgegenstand kann nach Ermessen des Auftragnehmers auch 
anderweitig zu den üblichen Bedingungen aufbewahrt werden. 
Kosten und Gefahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.

5.1 Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine 
angemessene Vorauszahlung zu verlangen. Die Höhe der 
Vorauszahlung richtet sich nach dem zu erwartenden Zeitaufwand 
und dem Wert der zu beschaffenden Materialien.

5.2 Bei der Berechnung von Instandsetzungen sind sowohl im 
Kostenvoranschlag als auch in der Rechnung die Preise für 
verwendete Ersatzteile, Materialien und Sonderleistungen sowie die 
Preise für die Arbeitsleistungen jeweils gesondert auszuweisen. 
Wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlags 
ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvorschlag, 
wobei lediglich zusätzliche Arbeiten besonders aufzuführen sind.

5.3 Die gesetzliche Umsatzsteuer geht zu Lasten des 
Auftraggebers.

5.4 Die Vergütung der Instandsetzungsarbeiten ist, soweit nichts 
anderes vereinbart wird, sofort bei Abnahme fällig.

5.5 Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen, 
es sei denn, die Gegenforderung ist vom Auftragnehmer anerkannt, 
es liegt ein rechtskräftiger Titel vor oder die Gegenforderung ist 
unbestritten.

5.6 Soweit sich der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug 
befindet, ist der Auftragnehmer berechtigt, für den fälligen 
Rechnungsbetrag Verzugszinsen mit 5 % p.a. über dem 
Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu berechnen.

Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag 
ein Pfandrecht an dem Auftragsgegenstand zu (§ 647 BGB). Das 
vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher 
durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen 
Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem 
Auftragsgegenstand in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Der Auftragnehmer leistet für die in Auftrag gegebenen Arbeiten in 
folgender Weise Gewähr:

7.1 Nimmt der Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz 
Kenntnis eines Mangels ab, so stehen ihm Gewährleistungs-
ansprüche in dem nachfolgend beschriebenen Umfang nur zu, wenn 
er sich diese bei Abnahme vorbehält.

7.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab dem Zeitpunkt 
der Abnahme.
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7.3 Es wird weiter keine Gewähr übernommen für Schäden, die 
aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Auftraggeber oder Dritte, versäumte 
Wartungsarbeiten, wenn diese vom Hersteller empfohlen werden, 
normale Abnutzung – insbesondere von Verschleißteilen -, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete 
Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, 
ungeeigneter Baugrund, chemische, elektronische oder elektrische 
Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Auftragnehmers 
zurückzuführen sind.

7.4 Die Behebung gewährleistungspflichtiger Mängel erfolgt auf 
Kosten des Auftragnehmers in seinem Betrieb. 

7.5 Wenn der Auftragnehmer die Instandsetzung oder die 
Nachbesserung schuldhaft mangelhaft ausführt, ist der 
Auftraggeber berechtigt, von diesem kostenlose Stellung einer 
Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeuges oder Erstattung von 80 
% der Kosten für die Anmietung einer gleichwertigen 
Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeuges zu verlangen. 
Weitergehende Schadenersatzansprüche sind – außer in Fällen des 
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit - ausgeschlossen. Die 
Regelung der Ziffer 8 bleibt hiervon unberührt.

7.6 Bei mehrmaligem – in der Regel zweimaligem – Fehlschlagen 
der Nachbesserung kann der Auftraggeber Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

7.7 Die Beseitigung eines gewährleistungspflichtigen Mangels in 
einer anderen Fachwerkstatt bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Auftragnehmers. Eine Ausnahme gilt für zwingende Notfälle; der 
Auftragnehmer ist in diesem Fall unverzüglich unter Angabe von 
Name und Anschrift dieser Fachwerkstatt zu benachrichtigen. In 
jedem Fall hat der Auftraggeber in den Auftragsschein aufnehmen zu 
lassen, dass es sich um die Durchführung einer Mängelbeseitigung 
des Auftragnehmers handelt und dass diesem die ausgebauten Teile 
während einer angemessenen Frist zur Verfügung zu halten hat. Der 
Auftragnehmer ist zur Erstattung der dem Auftraggeber 
nachweislich entstandenen Reparaturkosten verpflichtet. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die Kosten 
für die Mängelbeseitigung möglichst niedrig gehalten werden.

8.1 Die Haftung des Auftragnehmers richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Diese ist jedoch – gleichgültig aus 
welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, soweit eine nicht 
wesentliche Pflichtverletzung vorliegt, die weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig begangen wurde. Dies gilt nicht, soweit Schäden an 
Leben, Körper oder Gesundheit entstanden sind oder zugunsten des 
Auftragnehmers eine Haftpflichtversicherungsdeckung besteht. In 
diesem Fall tritt der Auftragnehmer seinen Anspruch gegenüber der 
Versicherung an den Auftraggeber ab.

8.2 Das Risiko einer Probefahrt geht zu Lasten des Auftraggebers, 
wenn er selbst oder sein Beauftragter das Fahrzeug während der 
Probefahrt lenkt.

9.1 An allen eingebauten Ersatz- und Zubehörteilen sowie 
Tauschaggregaten, welche nicht wesentliche Bestandteile des 
Auftragsgegenstandes geworden sind, behält sich der 
Auftragnehmer bis zur vollständigen Bezahlung aller 
Reparaturrechnungen das Eigentum vor.

9.2 Wenn nichts anderes vereinbart worden ist, gehen ersetzte 
Teile in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Für sämtliche sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer ergebenden Streitigkeiten ist für den 
Gerichtsstand der Ort maßgeblich, an dem die Instand-
setzungsarbeiten ausgeführt werden (Erfüllungsort, § 29 ZPO).

Personenbezogene Daten des Auftraggebers werden unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch den 
Auftragnehmer ausschließlich im Rahmen des zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer bestehenden Vertrags-
verhältnisses gespeichert und verarbeitet und werden nicht an 
Dritte ohne ausdrückliche Zustimmung des Auftragnehmers 
weitergegeben.

8.  Haftung - Probefahrt

Bei Unwirksamkeit einzelner Teile bleibt die Geltung der übrigen 
Bestimmungen erhalten. An Stelle der unwirksamen Klausel soll 
eine Regelung treten, die dem angestrebten Zweck der 
ursprünglichen Bestimmung rechtlich und wirtschaftlich am 
nächsten kommt. 

12.  Teilunwirksamkeit
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1.1 Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Angebote, 
Lieferungen und damit verbundenen Rechtsgeschäfte, die Saatgut 
(mit Ausnahme von Pflanzkartoffeln und Zuckerrübensaatgut) nach 
dem Saatgutverkehrsgesetz zum Gegenstand haben.

1.2 Diese Bedingungen gelten nur gegenüber Landwirten und 
sonstigen Unternehmern im Sinne des § 14 BGB.

1.3 Die AVLB Saatgut werden vom Käufer spätestens mit 
Entgegennahme der ersten Lieferung anerkannt und gelten für die 
gesamt Dauer der Geschäftsverbindung. Dies gilt nicht, wenn der 
Käufer bis zum ersten Vertragsabschluss keine Gelegenheit hatte 
vom Inhalt der AVLB Kenntnis zu nehmen. 

1.4 Änderungen d ieser  Bed ingungen werden dem 
Vertragspartner schriftlich bekannt gegeben. Die Änderungen 
gelten als genehmigt, wenn der Vertragspartner nicht innerhalb von 
sechs Wochen seit Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Auf diese 
Rechtsfolge wird der Verwender den Vertragspartner bei 
Bekanntgabe der Änderungen besonders hinweisen. 

1.5 Von den AVLB Saatgut abweichende Bedingungen des Käufers 
sowie sonstige Vereinbarungen wie Garantien, Änderungen und 
Nebenabreden sind nur dann wirksam, wenn der Verkäufer den 
betreffenden Bedingungen oder Vereinbarungen ausdrücklich 
zustimmt.

1.6 Soweit mündlich oder fernmündlich Rechtsgeschäfte 
vorbehaltlich schriftlicher Bestätigung geschlossen werden, gilt der 
Inhalt des Bestätigungsschreibens als vereinbart, sofern der 
Empfänger nicht unverzüglich wiederspricht. Auf diese Rechtsfolge 
wird im Bestätigungsschreiben hingewiesen.

2.1 Als Tag der Lieferung gilt der Tag der Absendung.

2.2 Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist vereinbart, so hat der 
Käufer unaufgefordert dem Verkäufer spätestens fünf Werktage vor 
dem Termin oder dem Fristbeginn mitzuteilen, an welchem Ort die 
Lieferung zu erfolgen hat („Versandverfügung“). Trifft die 
Versandverfügung nicht rechtzeitig ein, so kann der Verkäufer vom 
Vertrag zurücktreten und Schadenersatz statt der Leistung 
verlangen, wenn er dem Käufer eine Nachfrist von mindestens drei 
Werktagen gesetzt und auch innerhalb dieser Nachfrist keine 
Versandverfügung erhalten hat. Liefertermine und Lieferfristen 
werden um die Dauer der Nachfrist verlängert. Entsprechendes gilt, 
wenn die Versandverfügung entgegen der Vereinbarung nur einen 
Teil der Lieferung betrifft, hinsichtlich des nichtverfügten Teils.

2.3 Bestimmt sich die Lieferfrist nur nach dem Zeitpunkt, zu dem 
dem Verkäufer die Versandverfügung zugeht, so gilt im Zweifel 
prompte Lieferung gemäß Ziffer 2.5 als vereinbart.

2.4 Ist vereinbart, dass der Käufer die Versandverfügung an 
einem bestimmten Termin oder innerhalb einer Frist zu erteilen hat, 
so gelten die Bestimmungen der Ziffer 2.2 mit Ausnahme des ersten 
Satzes. Mangels einer solchen Vereinbarung hat der Verkäufer dem 
Käufer eine angemessene Frist für die Erteilung der 
Versandverfügung zu setzen; alsdann gelten die Bestimmungen der 
Ziffer 2.2 mit Ausnahme des ersten Satzes.

2.5 Soweit nichts anderes vereinbart wird, ist zu liefern bei der 
Klausel:

- „Sofort“, binnen 5 Werktagen nach Zugang der Versandverfügung;
- „Prompt“, binnen 10 Werktagen nach Zugang der 
Versandverfügung;

- Anfang eines Monats“ in der Zeit vom 01. bis zum 10. 
einschließlich;

- „Mitte eines Monats“, in der Zeit vom 11. bis zum 20. einschließlich;
- „Ende eines Monats“, in der Zeit vom 21. Bis zum Schluss des 
Monats;

- „Rechtzeitig zur Aussaat“, frühestens binnen fünf Werktagen nach
Zugang der Versandverfügung.

2.6 Bei Vereinbarung einer Zirka-Lieferung ist eine Abweichung 
der Liefermenge von bis zu 5 von Hundert der im Vertrag benannten 
Menge vertragsgemäß. Bei einer solchen Abweichung ist der zu 
zahlende gesamte Kaufpreis entsprechend der Mengenabweichung 
zu berechnen.

2.7 Der Käufer ist verpflichtet, Teilleistungen abzunehmen, es sei 
denn, dies ist für ihn im Einzelfall unzumutbar.

2.8 Liefert der Verkäufer nicht termin- oder fristgerecht, so hat 
der Käufer ihm eine Nachfrist von mindestens 3 Werktagen zur 

- 

- 

- 
 

- 

Leistung zu setzen.

Für Lieferungen innerhalb der Nachfrist gilt Ziffer 2.7 entsprechend. 
Liefert der Verkäufer innerhalb der Nachfrist nicht oder nicht 
vertragsgemäß, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten und, 
wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat, 
Schadenersatz statt der Leistung verlangen.

2.9 Hat der Verkäufer trotz einer angemessenen Fristsetzung zur 
Nacherfüllung nur eine Teilleistung bewirkt, so gilt hinsichtlich der 
nichtbewirkten Teilleistung Ziffer 2,8 Satz 3 entsprechend. Vom 
ganzen Vertrag zurücktreten und Schadenersatz statt der Leistung 
verlangen kann der Käufer jedoch nur dann, wenn er an der 
Teilleistung kein Interesse hat.

2.10 Der Käufer kann nicht vom Vertrag zurücktreten und 
Schadenersatz statt der Leistung verlangen, wenn der Verkäufer bis 
zu 5 von Hundert der im Vertrag genannten Menge zu wenig geliefert 
hat; insoweit ist eine etwaige Pflichtverletzung des Verkäufers 
unerheblich. Bei einer Zirka-Lieferung gemäß Ziffer 2.6 gilt Satz 1, 
wenn der Verkäufer bis zu 10 von Hundert der im Vertrag genannten 
Zirka-Menge zu wenig geliefert hat.

2.11 Bei Verkäufen unter Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeit 
übernimmt der Verkäufer nicht das Beschaffungsrisiko und es 
besteht keine Verpflichtung des Verkäufers zur Lieferung, wenn es 
dem Verkäufer aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
unmöglich ist, die Ware zu liefern. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn

- der Vorlieferant, mit dem der Verkäufer ein Rechtsgeschäft 
abgeschlossen hat, um seine Lieferpflicht gegenüber dem Käufer 
zu erfüllen, seiner Pflicht zur richtigen und rechtzeitigen 
Belieferung des Verkäufers nicht nachkommt;

- die zuständige Anerkennungsbehörde der Lieferung die 
Anerkennung versagt;

- Lieferung aus eigener Vermehrung ausdrücklich oder 
stillschweigend vereinbart ist, und die Ware aus eigener 
Vermehrung aufgebraucht ist.

Eine Verpflichtung des Verkäufers zur Leistung von Schadensersatz 
wegen Nichtlieferung bestimmt sich in diesen Fällen nach Ziffer 9.

Wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren, bestimmt der 
Verkäufer die Art und Weise des Warenversandes sowie die 
Verladestelle für die Ware.

4.1 Saatgut, das üblicherweise gebeizt oder in sonstiger Weise 
behandelt zur Anwendung kommt, ist gebeizt oder in der sonstigen 
Weise behandelt zu liefern, es sei denn, es ist etwas anderes 
vereinbart.

4.2 Wir Saatgut, entgegen der Üblichkeit, ungebeizt oder 
unbehandelt bestellt, geht das daraus entstehende Risiko aus einer 
nachträglichen Behandlung auf den Käufer über. Will der Käufer sich 
nach einer von ihm oder in seinem Auftrag durchgeführten Beiz- 
oder sonstigen Behandlung auf einen Mangel an ungebeizt oder 
unbehandelt gelieferte Ware berufen, so hat er durch geeignete 
Beweismittel nachzuweisen, dass der Mangel bereits vor der Beiz- 
oder sonstigen Behandlung bestanden hat. Als geeignetes 
Beweismittel kommt insbesondere ein vor der Beizung gezogenes 
Sicherungsmuster gemäß Ziffer 8,2 in Betracht.

5.1 Erfüllungsort für Zahlungen ist der Geschäftssitz des 
Verkäufers.

5.2 Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen des 
Verkäufers binnen 14 Tagen nach Empfang des Saatgutes ohne 
Abzug zu begleichen; andernfalls gerät der Käufer ohne Mahnung in 
Verzug. Erfolgt eine Rechnung erst nach dem Empfang des 
Saatgutes, so ist sie binnen 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne 
Abzug zu begleichen; andernfalls gerät der Käufer in Verzug. Satz 2 
gilt nicht, wenn dem Käufer die Rechnung nicht innerhalb von 3 
Werktagen nach Rechnungsdatum zugegangen ist; in diesem Fall 
tritt Verzug erst nach Ablauf von 7 Werktagen nach Zugang der 
Rechnung ein. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder 
Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner spätestens 
30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.

5.3 Zur Annahme von Wechseln ist der Verkäufer nur bei 
ausdrücklicher Vereinbarung verpflichtet. Wechsel und Schecks 
werden in jedem Fall nur zahlungshalber angenommen, so dass die 
Kaufpreisforderung erst mit Leistung des im Wechsel oder Scheck 

- 
- 
- 

- 

- 
- 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen nach dem Saatgutverkehrsgesetz
mit Ausnahme von Pflanzkartoffeln und Zuckerrübensaatgut (AVLB Saatgut)

Am Bahnhof 18     38539 Müden / Aller

2.  Lieferung und Liefertermine  

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen nach dem Saatgutverkehrsgesetz
mit Ausnahme von Pflanzkartoffeln und Zuckerrübensaatgut (AVLB Saatgut)

1.  Allgemeines

3.  Versand

5.  Zahlung

4.  Behandlung des Saatguts



angegebenen Betrages und nur in dieser Höhe erlischt.

5.4 Wird dem Verkäufer eine wesentliche Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse oder Zahlungsfähigkeit des Käufers 
bekannt, so ist der Verkäufer befugt, sämtliche Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung, einschließlich gestundeter Forderungen  und 
solcher aus Wechseln, sofort fällig zu stellen und weitere 
Lieferungen von einer Vorauszahlung oder der Leistung einer 
Sicherheit abhängig zu machen. Ist für diese Vorauszahlung eine 
Frist gesetzt, so ist der Verkäufer nach fruchtlosem Fristablauf 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz statt 
der Leistung zu verlangen.

5.5 Die Aufrechnung gegenüber Forderungen des Verkäufers ist 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderungen zulässig. Die Geltendmachung von 
Zurückbehaltungsrechten, die nicht auf dem selben 
Vertragsverhältnis beruhen, ist ausgeschlossen.

6.1 Als vereinbarte Beschaffenheit des Saatgutes gemäß § 434 
Abs. 1 Satz 1 BGB gilt ausschließlich Folgendes:

1. Das Saatgut ist art- und sortenecht;
2. In Deutschland erzeugtes Saatgut erfüllt die Anforderungen 
gemäß der Anlage 3 zur Verordnung über den Verkehr mit Saatgut 
landwirtschaftlicher Arten und von Gemüsesaatgut vom 21. Januar 
1986 in der jeweils gültigen Fassung; in anderen Ländern erzeugtes 
Saatgut entspricht den Anforderungen der jeweiligen europäischen 
Saatgutrichtlinie.

6.2 Die Sorten, von denen Saatgut zur Aussaat geliefert wird, sind 
– soweit nicht anderes ausdrücklich vereinbart ist – klassisch 
gezüchtete Sorten, die unter Verwendung traditioneller 
Züchtungsmethoden, also ohne den Einsatz von gentechnischen 
Methoden, aus gentechnisch nicht veränderten Elternkomponenten 
gezüchtet wurden.

Bei Erzeugung dieses Saatgutes wurden Verfahren angewendet, die 
die Vermeidung des zufälligen Vorhandenseins gentechnisch 
veränderter Organismen (GVO) zum Ziel haben. Die 
Saatgutvermehrung erfolgt auf offenem Feld unter natürlichen 
Gegebenheiten mit freiem Pollenflug. Es ist deshalb nicht möglich, 
das zufällige Vorhandensein von GVOs völlig auszuschließen und 
sicherzustellen, dass das gelieferte Saatgut frei ist von jeglichen 
Spuren von GVO.

7.1 Ist der Käufer Kaufmann, hat er das Saatgut unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 2 Werktagen nach Übergabe zu 
untersuchen. Wird das Saatgut in geschlossenen Behältnissen zum 
Zweck des Wiederverkaufs  erworben,  besteht  d ie  
Untersuchungspflicht nur, wenn das Behältnis geöffnet wird oder 
wenn Anzeichen, zum Beispiel an der Verpackung, erkennbar sind, 
die auf einen Mangel des Saatguts hindeuten.

7.2 Ist der Käufer Kaufmann, hat er offensichtliche Mängel des 
Saatguts unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Werktagen nach 
Übergabe gegenüber dem Verkäufer zu rügen. Nicht offensichtliche 
Mängel sind vom Käufer, der Kaufmann ist, ebenfalls unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 2 Werktagen nach bekannt werden, 
gegenüber dem Verkäufer zu rügen. Maßgeblich ist der Zugang der 
Rüge beim Verkäufer. Der Verkäufer kann vom Käufer die 
Mängelrüge in schriftlicher Form verlangen, dadurch verlängern sich 
die Fristen in den Sätzen 1 und 2 auf fünf Werktage, wobei der 
Zugang der Rübe beim Verkäufer maßgeblich ist. 

7.3 Sofern der Käufer zwar Unternehmer, aber kein Kaufmann ist, 
verlängern sich die in 7.1 und 7.2 genannten Fristen um jeweils 2 
Werktage.

8.1 Entdeckt der Käufer nach der Lieferung einen Mangel, auf den 
er sich berufen will, so hat er unverzüglich ein Durchschnittsmuster 
gemäß 8.3 aus der Lieferung ziehen zu lassen, soweit noch Saatgut 
vorhanden ist. Der Ziehung eines Durchschnittsmusters bedarf es 
nicht, wenn der Verkäufer den Mangel anerkannt hat.

8.2 Das Durchschnittsmuster muss gemäß den Probee-
ntnahmevorschriften des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher 
Untersuchungs- und Forschungsanstalten von einer hierzu durch 

6.  Beschaffenheitsvereinbarung, 
  gentechnische Einträge6.

eine Landwirtschaftskammer, eine Industrie- und Handelskammer 
oder eine zuständige Behörde bestellten oder verpflichteten Person 
gezogen und gebildet werden. Aus dem Durchschnittsmuster sind 
drei gleiche Teilmuster zu bilden. Ein Teilmuster ist unverzüglich an 
eine der Saatgutprüfstellen (siehe beigefügtes Verzeichnis) zwecks 
Untersuchung einzusenden, das zweite Teilmuster ist an den 
Verkäufer zu senden und das dritte Teilmuster verbleibt beim Käufer. 
Zweifelt eine der Parteien das Untersuchungsergebnis der 
angerufenen Saatgutprüfstelle an, so ist das bei dieser Partei 
verbliebene Teilmuster unverzüglich an eine andere, noch nicht mit 
der Untersuchung befasste Saatgutprüfstelle, die von der nach 
Landesrecht  für  den Käufer  zuständigen Saatgut-
Anerkennungsstelle bestimmt wird, zur Untersuchung zu 
übersenden. Die Feststellungen der zweiten Saatgutprüfstelle sind 
für beide Parteien verbindlich, wenn sie mit den Feststellungen der 
ersten Saatgutprüfstelle übereinstimmen. Stimmen die 
Feststellungen nicht überein, ist das noch verbleibende Teilmuster 
unverzüglich an eine andere, noch nicht mit der Untersuchung 
befasste Saatgutprüfstelle, die wiederum von der nach Landesrecht 
für den Käufer zuständigen Saatgut-Anerkennungsstelle bestimmt 
wird, zur Untersuchung zu übersenden. Die Feststellungen der 
dritten Saatgutprüfstelle sind für beide Parteien verbindlich, wenn 
sie mit einer der Feststellungen der zuvor befassten 
Saatgutprüfstellen übereinstimmen. Liegt eine solche 
Übereinstimmung nicht vor, gilt der Mittelwert aus den drei 
Untersuchungen als festgestelltes Ergebnis.

8.3 Ist kein Saatgut mehr vorhanden und erkennt der Verkäufer 
des Saatguts eine Mängelrüge des Käufers nicht unverzüglich an, so 
ist unverzüglich eine Besichtigung des Aufwuchses durch einen 
geeigneten Sachverständigen durchzuführen, zu der Verkäufer und 
Käufer hinzuzuziehen sind. Der Sachverständige soll von der nach 
Landesrecht zuständigen Saatgut-Anerkennungsstelle benannt 
werden, in deren Bereich die Besichtigung stattfinden soll. Ziel der 
Besichtigung durch den Sachverständigen ist die Feststellung der 
Tatsachen und die Ermittlung möglicher Ursachen für den 
Sachmangel. Diese Bestimmung gilt nicht, wenn das Saatgut zum 
Zweck des Wiederverkaufs erworben worden ist.

9.1 Der Verkäufer ist zum Schadensersatz wegen 
Pflichtverletzung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
verpflichtet, es sei denn, der Verkäufer verletzt Leben, Körper oder 
Gesundheit des Käufers oder eine wesentliche Vertragspflicht, die 
für die Erreichung des Vertragszwecks unverzichtbar ist.

9.2 Bei Sachmängeln, für die der Verkäufer haftet, leistet er nach 
seiner Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Erst wenn die 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlgeschlagen ist, kann der 
Käufer mindern oder vom Vertrag zurücktreten und, wenn dem 
Verkäufer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, 
Schadensersatz statt der Lieferung verlangen. Satz 2 gilt nicht, 
wenn das Vorliegen des Sachmangels eine wesentliche 
Vertragspflichtverletzung darstellt, die für die Erreichung des 
Vertragszweckes unverzichtbar ist.

9.3 Gewährleistungsansprüche verjähren vom Zeitpunkt der 
Übergabe an innerhalb eines Jahres. Das gleiche gilt für 
Pflichtverletzungen des Verkäufers, die keine Sach- oder 
Rechtsmängel betreffen, es sei denn, der Verkäufer verletzt Leben, 
Körper oder Gesundheit des Käufers oder eine wesentliche 
Vertragspflicht, die für die Erreichung des Vertragszwecks 
unverzichtbar ist.

Der Käufer muss alle zumutbaren Maßnahmen treffen, die geeignet 
sind, den Schaden zu mindern. Hätte sich der Schaden abwenden 
oder verringern lassen, wenn der Mangel alsbald nach Erkennbarkeit 
gerügt worden wäre, so ist auch dies bei der Bemessung des 
Schadensersatzes zu berücksichtigen.

11.1 Sämtliche vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt 
Eigentum des Verkäufers bis zur Begleichung sämtlicher 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer 
(Vorbehaltsware). Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche  
der Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung 
aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 
Dies gilt außerdem für Forderungen aus Schecks und Wechseln, die 
im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung begründet worden 
sind.

11.2 Durch eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware 
nach 12,1 erwirbt der Käufer kein Eigentum, da er diese für den 
Verkäufer vornimmt, ohne dass für den Verkäufer daraus 
Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, 

9.  Gewährleistung und Haftung des Verkäufers
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Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, 
nicht dem Verkäufer gehörenden Waren steht dem Verkäufer der 
dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen 
verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Käufer das 
Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich Verkäufer und 
Käufer darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer im Verhältnis 
des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder 
vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache 
einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.

11.3 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im Rahmen des 
ordnungsgemäßen Geschäftsganges weiterveräußern oder zur 
Aussaat verwenden.

11.4 Der Aufwuchs aus dem vom Verkäufer gelieferten Saatgut ist 
mit dessen Trennung von Grund und Boden dem Verkäufer bis zur 
vollständigen Tilgung sämtlicher Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung zur Sicherheit übereignet und wird vom 
Verkäufer unentgeltlich verwahrt.

11.5 Sämtl iche Forderungen des Käufers aus einer 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware sind zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses zur Sicherung sämtlicher Forderungen des 
Verkäufers aus der Geschäftsverbindung an den Verkäufer 
abgetreten. Der Käufer ist berechtigt, diese Forderungen bis zum 
Widerruf durch den Verkäufer für dessen Rechnung einzuziehen. Die 
Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Der Verkäufer verpflichtet sich jedoch, die 
Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt.

11.6 Der Käufer ist verpflichtet, die Vorgehaltsware auf seine 
Kosten angemessen zu versichern, sofern dies üblich ist, und einen 
Schadensfall unverzüglich dem Verkäufer mitzuteilen. Insofern sind 
Forderungen aus dem Versicherungsvertrag im Voraus an den 
Verkäufer abgetreten, und zwar bis zur vollständigen Tilgung 
sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung.

12.1 Der Käufer verpflichtet sich, das Saatgut nur zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung zu nutzen. Insbesondere darf 
der Käufer das Saatgut ohne vorherige schriftliche Erlaubnis des 
jeweiligen Sortenschutzinhabers, deren Erteilung im freien 
Ermessen des Sortenschutzinhabers steht, nicht zur Erzeugung von 
Vermehrungsmater ia l  verwenden. Entgegenstehende 
Bestimmungen des deutschen Sortenschutzgesetzes und der 
Europäischen Sortenschutzverordnung, insbesondere hinsichtlich 
des sog. Landwirteprivilegs zum Nachbau im eigenen Betrieb, 
bleiben hiervon unberührt.

12.2 Verletzt der Käufer eine Verpflichtung nach Ziffer 12.1, so hat 
er auf Verlangen des Verkäufers oder des Sortenschutzinhabers an 
den Sortenschutzinhaber eine Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen 
Kaufpreises des Saatguts zu entrichten. Hiervon unberührt bleibt die 
Verpflichtung des Käufers zum weitergehenden Schadensersatz.

13.1 Sofern die Parteien des Kaufvertrages Kaufleute sind, werden 
alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag 
nach Wahl des Anspruchstellers durch ein Schiedsgericht für 
Saatgutstreitigkeiten (siehe beigefügtes Verzeichnis) oder ein 
ordentliches Gericht entschieden.

13.2 Zuständig ist das für den Ort des Geschäftssitzes des 
Anspruchsgegners zuständige Schiedsgericht für Saatgut-
streitigkeiten oder ordentliche Gericht, es sei denn, die Parteien 
vereinbaren etwas anderes.

13.3 Das Schiedsverfahren regelt sich nach der Verfahrensordnung 
des zuständigen Schiedsgerichts.

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AVLB Saatgut 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. An 
Stell der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung werden 
die Parteien eine wirksame und durchführbare Bestimmung 
vereinbaren, die den wirtschaftlichen Interessen beider Parteien am 
nächsten kommt. Das gleiche gilt für den Fall, dass die AVLB Saatgut 
eine unbeabsichtigte Lücke aufweisen.

14.  Sonstiges

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen nach dem Saatgutverkehrsgesetz
mit Ausnahme von Pflanzkartoffeln und Zuckerrübensaatgut (AVLB Saatgut)

Am Bahnhof 18     38539 Müden / Aller

12.  Verwendung des Saatgutes

13.  Streitigkeiten



Notizen

Am Bahnhof 18     38539 Müden / Aller

NotizenNotizen

21



22

Notizen

Am Bahnhof 18     38539 Müden / Aller

NotizenNotizen



Notizen

Am Bahnhof 18     38539 Müden / Aller

NotizenNotizen

23



A
G

B


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf

